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Bekanntmachungen der Interalliierten
Rheinlandkommission.

Aus Grund der Verordnung 97 Artikel 15 geht
»ns folgendes zur Veröffentlichung zu:

Die Militärbehörde gibt bekannt , daß der
Handel zwischen dem besetzten und unbesetzten Ge¬
riet, welcher bis jetzt von 7 Uhr abends bis 7 Uhr

j vormittags verboten war , jetzt nur zwischen 7
abends und 6 Uhr vormittags verboten ist.

Uhr

Der Rachtverkehr zwischen dem besetzten und unbe-
setzten Gebiet verboten.

^ Die interalliierte Rheinlandkommission hat durch
Verordnung vom 21. März den gesamten Verkehr
.ttvjschen dem besetzten und unbesetzten Gebiet mit
Ausnahme des Eisenbahnverkehrs von abends 8 Uhr
bis morgens 5 Uhr auf unbestimmte Zeit verboten.
Der Wortlaut der Verordnung lautet : Auf Grund
Ar gegenwärtigen Umstände , insbesondere der im
besetzten Gebiet begangenen politischen Anschläge und
>N Anbetracht der Vollmachten , die ihr übertragen
l'nd, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit tm
besetzten Gebiet zu gewährleisten , hat die Rheinlnnd-
kmnmission unter dem 21. März 1923 angeordnet,
bnß bis auf neue Weisung der Verkehr (ausgenom¬
men die Eisenbahn ) zwischen dem besetzten und un¬
besetzten Gebiet von 8 Uhr abends bis S Uhr mor¬
gens verboten ist. Sie hat u. a . ihre Delegierten
mit der Ausführung dieser Anordnung , welche am
2l . März 1923 abends 8 Uhr in Straft treten wird,
^uf tragt.

Noch einer Haoas -Meldung aus Coblenz erklärt
gtan die gestern abend in Kraft getretene neue Ver-
^hrserschwcrung damit , daß diese Maßnahmen
Auch die Notwendigkeit veranlaßt seien , es um
suhigkm Elementen unmöglich zu machen , im Rhein-
tQnb Attentate zu verüben und sich dann nach dem
b>ch!besetzten Deutschland zu flüchten , wo ihre Straf-
"sigkeit gesichert sei.

115.

Kreis -Satzung
für .

bas Gewerbegericht des Landkreises Wiesbaden.
v Für den Landkreis Wiesbaden mit Ausnahme

Stadt Biebrich wird auf Grund des 8 1' Abf . 1,
7- 4 und 6 und 8 2 des Gewerbegerichtsgesetzes vonr
4V. Juni 1901 (R . G . Bl . S . 353), der Verordnung
5°N, 12. Mai 1920 (R . G . Bi . S . 958 ) und vom 29.
Oktober 1920 (R . G . Bl . S . 1843) sowie des Gesetzes

14. Januar 1922 lR . G . Bl . S .- 155) nach An-
Nnwig der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer
'^ chstehende Kreissatzung erlassen:

8 1.
Errichtung und Zusammensetzung des Gcwecbe-

gerichts.
, . Für die Entscheidung von gewerblichen (Streitig»
ketten:

']

nisse einschließlich der Streitigkeiten über
Lohnabzüge und dergl . soweit sie nicht Be¬
rechnung und Anrechnung der von den Ar¬
beitern und Hausgewerbetreibenden zu leisten¬
den Krankenversicherungsbeiträge und Ein¬
trittsgelder betreffen,

3. über die Rückgabe von Zeugnissen , Büchern,
Legitimationspapieren , Urkunden , Gerätschaf¬
ten , Kleidungsstücken , Kautionen und dergl .,
welche aus Anlaß des Arbeitsverhältnisses
übergeben worden sind,

4. über Ansprüche auf Schadenersatz oder Zah¬
lung einer Bertragsstrafe wegen Nichterfül¬
lung oder nicht gehöriger Erfüllung der Ver¬
pflichtungen , welche die unter Nr . 1—3 be¬
zeichneten Gegenstände betreffen , sowie wegen
gesetzwidriger oder unrichtiger Eintragungen
in Arbeitsbücher , Zeugnisse , Lohnbücher , Ar¬
beitszettel , Lohnzahlungsbücher , Kranken¬
kassenbücher oder Quittungskarten der Ange¬
stellten » und Invalidenversicherung , Steuer¬
karten und ähnliche Urkunden , ferner wegen
Einholung , Erteilung , Verweigerung , Form
oder Inhalt einer Auskunft des Arbeitgebers
über den Arbeiter,

5 . über die Ansprüche , welche auf Grund der
Uebernahme einer gemeinsamen Arbeit von
Arbeitern oder Hausgewerbetreibenden des¬
selben Arbeitgebers gegeneinander erhoben
werden.

6. Die Ansprüche aus einer Vereinbarung , durch
die der Arbeiter für die Zeit nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisies in seiner gewerblichen
Tätigtest beschränkt wird.

8 3.
Streitigkeiten der im 8 2 Ziffer 1—6 bezeichne-

ten Art zwischen:
a) Mitgliedern der Innungen und ihren Lehr¬

lingen (8 8ta Nr . 4 der G .-O.),
b) Mitgliedern solcher Innungen , für welche auf

Grund des § 811) Nr . 4 der G .-O. ein Schieds¬
gericht gemäß den 88 91 bis 911> der G .-O.
errichtet ist und ihren Gesellen (Gehilfen ) und
Arbeitern.

Desgleichen ist die Zuständigkeit des Gewerbe-
gerichts ausgeschlossen für solche Streitigkeiten der
Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken und .Handels¬
geschäften und der Arbeiter , welche in den unter der
Militär - oder Marineverwaltung stehenden Betriebs-
anlagen beschäftigt sind , und für Streitigkeiten , für
die die Zuständigkeit des Gewerbegerichts durch
einen dem 8 6 Abf . 2 des Gewerbegerichtsgesetzes
entsprechenden Schicdsvertrag ausgeschlossen lst.

Ih

§4.
Oeriliche Zuständigkeit.

Das Gewerbegericht ist örtlich zuständig , wenn
in seinem Bezirk die streitige Verpflichtung zu er¬
füllen ist oder sich in ihn, die gewerbliche Nieder¬
lassung des Arbeitgebers befindet oder beide Par¬
teien in ihm ihren Wohnsitz haben . Unter mehreren
zuständigen Gewerbegcrichtcn hat der Kläger die
Wahl . i : u

§ 5-
Zusammensetzung des Gewerbegerichtes.

Das Gewerbegericht besteht aus einem Vorsitzen¬
den , einem Stellvertreter und 16 Beisitzern . Die

zwischen Arbeitern und Arbeitgebern und - g a.jj{ her Stellvertreter und Beisitzer kann durch Be-
zwischen Arbeitern desselben Arbeitgebers , cmluh des Kreisausschusses anderweit festgestellt

SYl«>»•? mo(V4"id> fitT ttltlltß ttJCrfcHüT
§ 6 . ,

Allgemeine Erforderniste für die Mitglieder des
Gewerbegerichls.

ve,Webern auo , wenn ow,e Per,ou «.. Zum Mitgliede des Gewerbegerichts einschlieh-
Rohstvfje 'oder Halbfabrikate , Elche sie be- lich des Vorsitzenden ^undder Stellverircter ioll nur
arbeiten oder verarbeiten , selbst ^schaffen, !berufen werden , wer dos 2o. Lebcnsiahr vollend t
zwilchen täausaewerbetveibenden (Heim - hat . Desgleichen sollen zu Mitgliedern des G
arbeite rnt k>sr vorbe zeichneten Art unterein - ■Werbegerichts nicht berufen werden Personen , welche
ander , sofern sie von denselben Arbeitgeber wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen zu dem
.- ! 1 - Amte nicht geeignet sind . ... .

Personen , welche zum Aint eines Schöffen nn-
sähig sind (Gew . Verfassungsgesetz 88 31 , 32) können
nicht berufen werden . Personen weiblichen Ge¬
schlechts können jedoch berufen werden.

8 7.
Vorsitzender und Stellvertreter.

^ Der Vorsitzende des Gewerbegerichts und dessen
°rdp « ^ " Gesellen , Gehilfen , Lehrlingei und! Fabrrt - Stellvertreter werden vom Kreisausschuß aus 3

°»uf welche der siebente Tue der Gewerbe - ^ Sie dürfen weder Arbeitgeber noch
^ "rcnn^ Anwendung findet , ausschließlich der in sein . Vor dem Ablauf

b . die Arbeiter , die das zwanzigste/Lebensjahr
vollendet haben und im Bezirk des Gs-
werbegerichts beschäftigt sind oder , falls sie
außerhalb dieses Bezirkes arbeiten , doch in
ihm wohnen.

Dis im 8 6 Abs. 2 dieser Satzung bezeichneten
Personen sind nicht wahlberechtigt.

Mitglieder einer Innung , für die ein Schieds¬
gericht gemäß des 8 81i, . Nr . 4 und der 88 91 bis

' 91 b der Gewerbeordnung errichtet ist, und deren
Angestellten sind weder wählbar noch wahl¬
berechtigt. 8 io.

Das Reich, der Staat , die Gemeinden und
. sonstige öffentliche Verbände , sowie juristische
, Personen üben ihr Stiinmrecht durch ihre gesetz-
i lichen Vertreter aus.

Als Arbeitgeber im Sinne der 88 7—9 dieser
! Satzung gelten diejenigen selbständigen Gewerbe¬

treibenden , die mindestens einen Arbeiter (8 1)
regelmäßig das Jahr hindurch oder zu gewissen
Zeiten des Jahres beschäftigen . Den Arbeitgebern
stehen im Sinne dieser Bestimmungen die mit der
Leitung eines Gewerbebetriebes oder bestimmten
Zweiges desselben betrauten Stellvertreter der
selbständigen Gewerbetreibenden gleich, sofern ihr
Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt hun¬
derttausend Mark übersteigt.

Die durch 8 1 Abs. 1 Ziffer 2, II a und b der
Zuständigkeit des Gewerbegerichls unterstellten
Hausgewerbetreibenden und Arbeiter sind, sofern
sie selbst mindestens einen Arbeiter regelmäßig das
Jahr hindurch oder zu gewissen Zeiten des Jahres
beschäftigen , als Arbeitgeber , sonst als Arbeiter
wahlberechtigt und wählbar.

8 11.
Wahl der Bestiher.

Die Wahl der Beisitzer ist unmittelbar und
geheim . Sie erfolgt unter Leitung eines Wahl¬
ausschusses nach den Grundsätzen der Verhältnis¬
wahl mit gebundenen Listen.

Der gesamte Bezirk des Gewcrbegerichts bildet
einen Wahlbezirk . Zur Ausübung des Wahlrechts
werden vom Wahlausschüsse nach Maßgabe des
Bedürfnisses örtliche Wahlstellen eingerichtet.

Die Arbeitgeber haben ihr Wahlrecht an der¬
jenigen Wahlftelle auszuüben , in deren Bezirk sie
zur Zeit der Aufstellung der Wahllisten wohnen
oder , wenn sie nicht im Wahlbezirk wohnen , eine
gewerbliche Niederlassung haben , die Arbeiter an
derjenigen Wahlstelle , in deren Bezirk sie zur Zeit
der Aufstellung der Wabllisten in Arbeit stehen
oder , falls sie außerhalb des Gerichtsbezirkes be¬
schäftigt sind , an der Wahlstelle , in deren Bezirk sie
wohnen . Jeder Wahlberechtigte darf aber sein
Wahlrecht nur an einer Stelle ausüben.

. Wahlausschusses oder dem Kreisausschuß einge-
gereicht sein . Die Vorschlagslisten sollen mindestens
die doppelte Anzahl der zu wählenden Beisitzer ent¬
halten . Die Namen der Vorschlagenden und der
Bewerber müssen so kenntlich bezeichnet werden,
daß über ihre Persönlichkeit kein Zweifel besteht.
Möglichst sind Bor - und Zuname , Stand und
Wohnung anzugeben . Das Wahlrecht der Vorfchia-
gcnden und der Bewerber muß auf Erfordern nach¬
gewiesen werden . Ein Bewerber darf nur einmal
vorgeschlagen werden . Außerdem sind Zustim-

zwischen Personen , welche für bestimmte
Gewerbetreibende außerhalb der Arbeits¬
stätte der letzteren mit Anfertigung gewerb¬
licher Erzeugnisse beschäftigt sind (Heim¬
arbeiter , Hausgewerbetreibende ) und Ar¬
beitgebern , auch wenn diese Personen die

«iirb beschäftigt werden,
ein Gewerbegericht errichtet , welches den

Aamen:
,,Gewerbegericht für den Landkreis Wiesbaden ''

l chrt. Der Sitz des Gewcrbegerichies ist in Wies-
Sein Bezirk umfaßt den Landkreis Wies-

'" wi , mit Ausnahme der Stadt Biebrich.
. . Üls Arbeiter im Sinne dieser Satzung gelten
Wenigen Gesellen , Gehilfen , Lehrlinge und Fabrik-

(4 O il -util Ull . vy , - I- / - " M- l
um Ocherken, Salinen , Aufbereitungsanstalten

erirdisch betriebenen Brücken und Grube:
Arbeiter

u ‘ Arbeiter sein . Vor dem Ablauf der Wahlperiode
un ° fgn „ en nur Ersatzwohlen für deren Rest oder Neu-
De* wählen für die neue Wahlperiode staltfindcn.

Die Wahlen des Vorsitzenden und der Stell¬
treter bedürfen der Bestätigung des Regierungs-

ss ' "«-'nrr uno MN yoperen iea,unwt -a •» >«.»,>* •- Präsidenten in Wiesbaden . Diese Bestimmung
Yangon betraute Angestellte , deren Jahresarbeiis - findet auf Staats - oder Gemrindebeamte , die ihr

"" zrl , Nmt fraft staatlicher Ernnenung oder Bestätigung,, .! . __ -v .. .. .. ff/in/iA  firt X«**Ä Ofttlf

Fern>er gelten als Arbeiter Betriebsbeamie,
lei« ^ "4E>ster und mit höheren technischen Dienst

betraute Angestellte , deren Jahresarbeit
nicket ön  Lohn oder Gehalt hunderttausend Ma

^ ^ ersteigt.

8 12.
Wahlausschuß.

Das Gewerbegericht bestimmt , aus wieviel
Personen der SLahlausschuß zu bestehen hat . Vor¬
sitzender des Wahlausschusses ist ein von dem Bor¬
sitzenden des Kreisauschusies zu bestellender Wahl¬
vorsteher . Für denselben ist in gleicher Weise ein
Stellvertreter zu bestellen.

Dem Vorsitzenden des Wahlausschusses obliegt
es in allen Teilen , auf guten Fortgang der Wahlen
hinzuwirken Und Anstände möglichst zu beseitigen.
Die Mitglieder des Wahlausschusses außer dem
Vorsitzenden müssen zur Hälfte stimmberechtigte
Arbeitgeber , zur Hälfte stimiuberechtigte Arbeiter
sein und werden von den ihrem Stande der Arbeit¬
geber bezw . Arbeitnehmer angehörenden Mit¬
gliedern des Gewerbegerichts in geheimer Wahl oder
durch Zuruf gewählt , erftmalig in dieser Zusam¬
mensetzung vom Kreisausschuß gewählt.

Der Vorsitzende des Wahlausschusses bestimmt
Zeit und Ort der Sitzungen und gibt sie in den zu
amtlichen Anzeigen der Kreisbehörde bestimmten
Blättern bekannt.

§ 13.
Ausstellung der Wählerlisten.

Bon dem Gewerbegericht , bezw . von den von
dem Vorsitzenden des Gewerbegerichis damit be-
austragten 'Gemeindevorständen sind für die Wah¬
len der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gesonderte
Listen anfzustellen . In sie sind alle Personen aus-
zu nehmen , deren Wahleigenschaft anzunehmen ist
und ferner alle Wahlberechtigte » , deren Eintragung
innerhalb zwei Wochen nach Bekanntgabe des
-ersten Wahltermins (8 19) unter Beifügung der
erforderlichen Bescheinigungen beantragt wird und
bei denen die Voraussetzungen für die Eintragung
ebenfalls norliegen . Innerhalb weiterer 8 Tage
sind Beschwerden gegen die Eintragung oder Ab¬
lehnung der Eintragung bei dem Vorsitzenden des
Kreisausschusses möglich , der über sie entscheidet.
Für Personen , die am Tage der Wahl nicht in die
Listen eingetragen sind, ruht das Wahlrecht.

Bestimmungen dieser Satzung finden keine ^bekleiden
tr!e {Z nöutl S aus Gehilfen - und Lehrlinge m Apo-
Hw-r» ttnd Handelsgeschäften , sowie aus Arbeiter,
wittw m dem unter der Militär - oder Marinever-

nng stehenden Betriebsanlagcn beschäftigt sind . ^

verwalten , keine Anwendung , so lange sie dies Amt

8 2.
sachliche Zuständigkeit.

8 8.
Beisitzer.

Die Beisitzer müssen zur Hälfte aus den
Arbeitgebern , zur Hälfte au ; den Arbeitern ent
nommsn werden . Die Beisitzer aus dem Kreise der
Arbeitgeber werden durch die Arbeitgeber , bte , Bei-
jitzi-r ous dem Kreise der Arbeiter durch die Ar-

’-SWi ? Eewerbegericht ist ohne Rücksicht aus den ' beiter auf drei Jahre gewählt . Wiederwahl lst zu
'Mftentli* .. Dreitgsgenstandes unter Ausschluß der lässig . . . - ■
teiteii m,en  Bericht « sachlich zuständig für Streitig

de,r Antritt , die Fartseyung nder
AUs.osung des ArbsiisvechAtnisses , fowi
zlushändigung oder den Inhalt des Slrbeits - Zur Teilnahine an oen Wahlen pm
"Uches, Zeugnisse Lohnbuchs , Arbeiiszettels . rechtigi ohne Rücksicht au > das Geschlecht:oül-7- (Vi-, 1 „ hi » «rrfi ; ifn (>ficr . die dag zwan .ziauder Lvhnzahliingsbuches , und über Er-
eiliing , Form oder Inhalt einer Auskunft

g Arbeitgebers über den Arbeiter,
Ue Leistungen aus dem Arbeitsverhält •-

Bsi Slblauf der Awtsperiode scheiden die Bei
sitzer und Ersatzbeisitzer erst dann aus , wenn ihr
Nachfolger eingetreten sind.

8 9-
Zar Teilnahme an den Wahlen sind nur be-

i ohne Rücksicht auf das Geschlecht:
die Arbeitgeber , die das zwanzigste Lebens¬
jahr volleiidei und im Bezirk des Gew -rbe-
gerichts Wohnung oder eine gewerbliche
HUederlaisung lzabem

8 14.
Ort und Zeit der Wahlen.

Ausstellung der Wahlvorfchtagsttflen.
Ort und Zeit der Wahlen werden von dem

Borsitzenden des Wahlausschusses (8 12) bestimmt
und mindestens sechs Wochen vor der Wahl in den
zu amtlichen Anzeigen der Kreisbehärde bestimm¬
ten Blättn -n zweimal bekannt gemacht . In der
Anzeige sind zugleich die Wahlverechtigren zur
Einreichung der Wahlvorschlagslisten innerhalb
zwei Wochen mit dem Hinweise aufzufordern , daß
bei der Stimmabgabe der einzelne Wähler nur für
eine dieser Vorschlagslisten stimmen darf.

Die Vorschlagslisten , die für Arbeitgeber und
Arbeiter gesondert aufzustellen sind, müssen unter
Benennung eines für weitere Berhandlungen - be-
vollmächtigten BertrMensmannes , als welcher bei
Nichtbenennung der erste Unterzeichnete der Liste
gilt , von mindestens zehn Wählern des beiressenden
Wahlkörpers unterzeichnet und spätestens drei
Wochen vor der Wahl bei dem Vorsitzenden des

mungserklärungen zur Aufiiahme in den Wahl¬
vorschlag von jedem vorgeschlagenen Bewerber bei¬
zufügen . Bewerber , deren Zustimmungserklärun-
gen nicht beigebracht werden , kommen nicht in Be¬
tracht . Mehrere Borschläge eines Wahlkörpers
(der Arbeitgeber bezw . der Arbeitnehmer ) können
miteinander verbunden werden . Die Verbilidung
der Wahtvorschläge muß von den Bertrauens-
männern der betr . Wahlvorschläge spätestens am
fünften Tage vor dein Wahltag dem Vorsitzenden
des Wahlausschiisics erklärt werden , sonst gilt die
Verbindung nicht . Verbundene Wahlvorschläge
können nur gemeinsam zurückgenommen werden.

Hat ein Wähler mehrere Vorschlagslisten
unterschrieben , so ist seine Unterschrift aus allen
Borschlagslisten zu streichen . Dem Bertrauens-
mann dieser Vorschlagslisten ist, wenn ihre Listen
nicht noch insgesamt von zehn Mitgliedern des betr.
Wahlkörpevs unterschrieben sind, die nicht noch
andere Listen unterschrieben haben , die Beschaffung
anderer Unterschriften an Stelle des Gestrichenen
sofort aufziigeben . Erfolgt die Wiedereinreichung
der Listen mit der erforderlichen weiteren Unter¬
schrift eines Wählers des betreffenden Wahlkörpers,
der noch keine andere Vorschlagsliste unterschrieben
hat , bis zum 14. Tage vor der Wahl einschl. nicht,
so scheidet diese Liste für die Wahl aus . Ein Wahl¬
berechtigter , dessen Namen in mehreren Listen ge¬
mäß dem Vorstehenden gestrichen ist, kann jedoch
eine Liste von neuem wirksam unterschreiben.
Unterschreibt er von neuem mehrere Listen , so gilt
sein Name für sämtliche Listen nicht und scheiden
diese Listen für die Wahl aus , falls sie nicht noch
von zehn anderen Wählern des betreffenden Wahl-
körpsrs bis zum 14. Tage vor der Wahl wirksam
unterschrieben , 'eingereicht sind.

Zieht ein Unterzeichneter seine Unterschrift
zurück, stirbt er oder wird er wahiunfähig , so ver¬
liert dadurch die Liste die Gültigkeit nicht . Per¬
sonen , die auf mehreren Listen vargeschlagen sind,
werden zu einer Aeußerung darüber ausgesordert,
welcher Liste sie zugeteilt zu werden wünschen . Er¬
folgt hierauf nicht innerhalb drei Tagen eine an -?-
reichende Erklärung oder geht diese überhaupt nicht
bis zum 14. Tage vor der Wahl ein , so werden sie
derjenigen Liste zugerechnet , auf der sie an oberst ' r
Stelle vorgeschlageu sind . Stehen sie auf mehreren
Listen an gleicher Stelle , so sind sie der Liste anzu¬
rechnen , die zuerst vorgelegt ist. Sind die 'Listen
gleichzeitig eingegangen , so entscheidet das Las.
Der Wahlausschuß prüft die eingereichten Wahl¬
vorschlagslisten , beschließt , nachdem die Beseitigung
etwaiger Mängel veranlaßt ist, ihre Zulassung und
veranlaßt ihre Bekanntmachung.

Die Wahlnorschlagslistcn werden nach der
Reihenfolge ihres Eingangs mit Ordnungsnum-
mern versehen . Ueber die Zulassung der einge-
rcichten Wahivorschläge unb der Verbindung ein¬
zelner Wohloorschlägc miteinander entscheidet der
Wahiausschuß in öffentlicher Sitzung.

Die zugelassenen Wahlvorschlagslisten sind mit
den Ordnungsnummern , jedoch ohne die Namen der
Unterzeichner am 14. Tage vor der Wahl den zu
amtlichen Anzeigen des Kreises bestimmten
Biättern zur soförtigen Veröffentlichung zu über¬
mitteln . Die Veröffentlichung muß in allen Blättern
jedoch spätestens am 10. Tage vor der Wahl erfolgt
sein. Anderenfalls ist die spätere an dem festge¬
setzten Tage etwa vorgenammene Wahlhandlung
ungültig . Der Borsitzende des Wahlausschusses ha!
daher , wenn er erkennt , daß die Veröffentlichung
verspätet erfolgt ist, in den bezeichneten Biättern
unter nochmaliger Bekanntgabe der Wahlvar-
schlagsiisten einmal zu veröffentlichen , daß die
Wahlen zu einer anderen anzugebenden Zeit in
der Zeit von zwei bis vier Wochen nach dem bisher
festgesetzten Wahltage an dem bisher .- angegebenen
oder anderen anzugebenden Orten stattsinden . Die
Anberaumung des zweiten Wahltermins (unter
Beifügung der bisherigen Wahlvorschlagslistenl
kann noch bis zum zehnten Tage nach dem Tage
des zunächst bestimmten Wahltermins einschließlich
in dem für die öffentlichen Bekanntmachungen dc?
IMndkreises Wiesbaden bestimmten Blättern ver¬
öffentlicht werden und muß bis zum zehnten Toge
einschliehüch vor dem zweiten Wahltermine erfolgt
sein . Kann die zweite Wahl nicht demaemäß ord-
nnnasmäßig stattfinden oder sind überhaupt keine
Wahivorfchlaoslisten rechtzeitig eingereicht , die die
Wah ! der erforderlichen Anzahl Arbeitgeber und
Arbeitnehmer ermöglichen , so hat das gesamte
Wahlverfahren von neuem zu beginnen.

8 13.
Wahlhandlung.

Die Wahlhandlung ist öffentlich , die Wahl nn-
mittelbar und geheim und hat an einem Sonntage
oder gesetzlichen Feiertage in der Zeit von 9 Uhr
normit 'tag 's bis ; u einer vom Vorsitzenden des Wahl¬
ausschusses zu bestimmenden Stunde des Nach¬
mittags an sämtilichen Wahlstellen gleichzeitig zu er
seigen . Der Borsitzende -des Wahlausschusses nimmt
an einer der Wahlstellen die Geschäfte des Wahlvor¬
stehers wahr . Für die übrigen Wahlstellen benennt
er je eines seiner Mitglieder zum Wahlvorsteher . Der
Wahlvorsteher wählt aus der Zahl der im Bezirke
-der betreffenden Wahlstelle Wahlberechtigten zwei
Beisitzer , und zwar je einen Arbeitgeber und einen
Arbeitnehmer . Dies« bilden mit ihm den Wahlvor
stand . Bei Behinderungen kann er für diese zeit-
wellig oder dauernd Stellvertreter aus demselben



stellen . Dir RechkstzüMzkeit der Wahlen ist jevöck
nicht in Zweifel zu zichen , wenn an  der Wahistelle
ein vom Vorsitzenden der Wahlausschusses «oder
seinem Stellvertreter ) bestimmter WaMorsteher
irgend welcher Art und je ein Beisitzer aus dem
Kreise der Arbeitgeber und Arbeiter des Bezirks
tätig gewesen sind . Die zur Stimmabgabe sich mel¬
de nd-rn Personen haben sich vor dem WohlvorstanÜe
«us Erfordern über ihre Person auszitweisen . Hierzu
geuügt für Arbeitgeber irt der Regel beispielsweise

Bescheinigung , über die nach is 14 der Gewerbe-

Beisitzern zugechiesen . Die hiernach auf jede äruppe
verbundener Wähldorschläge entfallende Zahl der
Sitze wird nach den vorsWenden Grundsätzen aus die
einzelner , miteinander verbundenen Wahlvorschläge
untcrverteilt.

crtnunq erfolgte Anmeldung des Belriebes oder der
letzte Empfangsschein über die Zahlung der Ge¬
werbesteuer , für Arbeiter ein Zeugnis des Arbeit¬
gebers oder der Polizeibehörde . Die Anerkennung
her Ausweise bleibt dem Ermessen des Wahlvoc-
fiandes überlassen . Personen , die in die Wähler¬
listen (§ 13) nicht eingetragen sind, sind von der
Wahl _zütüFzinv 'eisen . Bei M'emungsversch 'ieden-
hrltty über die Wahlberechtigung eines Erschienenen
entscheidet der Wahlvorstand nach Stimmenmehrheit,
bei Slmimenxleichheit entscheidet die Stimm : d:s
Wahl Vorstehers.

8 16.
Llimmadgübe.

Das Wahlrecht kann nur in Person und durch
Abgabe eines Stimmzettels aus/Mbt werden . Die
Stimmzettel müssen aus weißem Papier bestehen,
dürfen keine äußeren Kennzeichen haben , auch nicht
unterschrieben sein oder einen Protest oder Vorb ->-
hrlt enthalten . Sie sind außerhalb des Wahllokals

. handschriftlich oder im Wege der Vervielfältigung
mit der deutschen Bezeichnung einer der Nummern
der vom Wahlausschüsse bekannt gegebenen Vor¬
schlagslisten zu versehen . Sie dürfen die Namen
einer oder mehrerer Personen des Wahlvorschlaos
enthalten und sind ungültig , wenn sich aut ihnen
Namen befinden , die der Vorschlagsliste nicht ange¬
boren . Die Wahlzettel sind derart zvsammenzn-
len/m, daß die auf ihnen enthaltenen Nummern und
cot !, auch Namen verdeckt sind.

Es gelten diejenigen Personen als gewählt , die

Die Namen der Gewählten ergeben , sich aus der
für jede Liste fesigestellten Reihenfolge . Sollten
hiernach einer Liste mehr Vertreter zuzuweisen sein,
als auf ihr Borgeschlagene verzeichnet sind, so sind
alle Vorgrschlagepen der Liste gewählt . Soweit ' die
De isitzerstellen nicht von dieser einen Liste in An¬
spruch genommen sind , sind sie unter den übrigen
Listen Noch einmal zu verteilen . Der Wahlausschuß
hat das Wahlergebnis innerhalb einer Woche dem
Kreis 'ausfchiiß des Landkreises Wiesbaden unter Bei¬
fügung der Wahlprotokolle urib Stimmzettel anzu¬
zeigen.

§ 18.
Bekanntmachung des Wahlergebnisses.

Das Ergebnis der Wahl ist von dem Vorsitzen¬
den des Wahlausschusses sofort in den im ' §, 14 be-
zeichneten Blättern mit dem Hinweise bekannt zu
geben , daß Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit
der Wahlen binnen einer Ausschlußfrist von einen,
Monat „ ach der Wahl bei dem Bezirksausschüsse an¬
zudringen sind . In der Bekanntmachung sind auch
die Zahl der abgegebenen gültigen und ungültigen
stimmen , die Verteilung der ersteren auf die ein¬
zelnen Listen , sowie die zur Anwendung gebrachten
Vertsilungszahlen mitzuteilen.

Gleichzeitig find die Gewählten von ihrer Be¬
rufung zu Mitgliedern des Gewerbegerichis von
dessen Vorsitzenden oder einem Stellvertreter des¬
selben schriftlich in Kenntnis zu setzen und aufzü-
fordern, ' etwa vorhandene Ablehnungeg,linde bei
dem Vorsitzenden des Eewerbegerichts geltend zu
machen.

in besonderer Spalte ersichtlich zu machen , weitste
der in ihnen verzeichneten Personen ihr Wahlrecht
ausgellbt haben . Wird ein zur Wahl Erschien .mer
wegen mangelnden Ausweises vom Wahlvorstande
zur Stimmabgabe nicht zug - lassen, so ist dies gleich¬
falls unter Angabe des Grundes zu vermerken.

Zur Ausnahme der Stimmzettel sind für beide
Wahlkörper gesonderte Wahlurnen anszüstelken . in
welche der Wahlvorstehsr die ihm von den zur Av-
pab ? der Stimmen Zugelassenen überreichten ver¬
deckten Stimmzettel einlegt . Die Wahlurnen sind
bei jeder etwa notwendigen Unterbrechung der W --.1I
so zu verschließen oder sonst zu schätzen, daß jeder
Zweifel über bas Wahlergebnis insofern ausae-
fchlossim bleibt.

8 17.

Ermittelung des Wahlergebnisses.

Rach Ablauf der zur Vornahme der Wahlen
festgesetzten Zeit sind nur noch die im Wahllokal bo
reis anwesenden Personen zur Wahl züzulassen.
Msdann wird die Wahl für geschlossen erklärt und
aus den Listen von drn Mitglieder » des Wahlnor-
stondes durch Namenvunterfchrift bescheinigt , daß sich
wahrend der für die Ausübung der Wahl festMetztcn
Zeit niemand weiter zur Ausübung des Wahlrechts
gemeldet hübe , oder etwa , daß sich nur noch andere)
wenn möglich einzeln zu benennende Personen ge¬
meldet hätten , die aber aus anzugebenden Gründen
zur Wahl nicht hätten zugelasscn werden können.

Der Wahlvorstand hat sodann sofort am folgen¬
den Wochentage zu einer am Schlüsse der Wahlhand¬
lung Ädkannt zu gebenden Zeit in einer Sitzung , die
nicht öffentlich zu sein brauch !, das Ergebnis der
Wehl frfizustellen - und in einem Protokoll genau fest-
zi,logen . Erfolgt die Feststellung nicht sofort , so bot
der Wahlvorsteher oder sein ' Stellvertreter die
Stimmzettel bis zur Sitzung versiegelt aufzube-
wahren und ist in den : besonderen Protokoll dieser
Sitzung zu vermerken , ob und evtl , welche äustece
Veränderungen die vom Wahlvorsteher versiegelten
Päckchen ausweisen.

Bei der Feststellung des Wahlergebnisses ' er.
mittest der Wahloorstanö zunächst die Zahl der i:
die Wahlurne eingelegten Stimmzettel . Ergibt sich
hierbei eine Abweichung von der in den Listen fe.st-
«esteXlten Zahl der zur Abgabe ihrer Stimmen Zu-
gc.' ikfsenen, so ist dies nebst dem zur Aufklänmg der
Sachlage dienlichen in dem Wahlvrotokoll zu ver¬
merken . Hieraus wird die Zahl ni- u-,1 der abgegebenen
gültigen Stimmen fesigLstetli.

lieber die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stim¬
men entscheider mit Stimmenmehcheit der Wahlvvr-
stand , bei  Stimmengleichheit der Vorsitzende des¬
selben . Ergebnis und Gründe des Beschlusses sind
im Wühlprotokolle zu vermerken . Das Wahlproio-
kol! ist von sämtlichen anwesenden Mitgliedern des
Wohlvorstandes zu unterschreiben . Wahlprotokolle
und Stimmzettel hat der Wahl -varsteher in ver¬
siegeltem Umschläge dem Vorsitzenden dos Wahlaus¬
schusses möglichst innerhalb 24 Stunden zu über¬
senden.
- ^ Der Vorsitzende des Wahlausschusses berm' i

dessen Mitglieder zu einer Sitzung spätestens zum
fünften Tage nach der Wahl und stell ! mit ihnen auf
Grund der Wahlprotokolle der einzelnen Wayl-
stellcn das Endergebnis der Wahlen für den ganzen
Wahlbezirk (den Landkreis Wiesbaden ) endgültig
fest. Der Wllhlansschutz ermittelt zunächst dis Zahl
der auf jede Vorschlagsliste entfallenden gültigen
Stimmen und stellt durch deren Zusammenzählung'
lest, welche Zahl gültiger Stinimen auf jede der
Wohlvorschlagslisten gefallen ist. Er kann dab .-i
von dem Ergebnis der WohlvorstäNde der Bezirke
abweichen . Für seine Stellungnahme und das Ver¬
fahren gelten dieselben Grundsätze wie beim Wahl-

§ 19.
Ablehnung der Wahl.

Das Amt der Beisitzer Ist ein Ehrenamt . Die
Übernahme desselben kann nur aus solchen Grün¬
den verweigert , die Niederleaung mir auf solche
Gründe gestützt werden , welche zur Ablehnung eines
unbesoldeten Gemeindeamtes berechtigen . Doch
kann derjenige , welcher das Amt eines Beisitzers
sechs Jahre versehen Hai, während der nächsten stchs
Jahre die Uebernahme des Amtes ablehnen . Ab-
lchnungsgründe der Beisitzer sind nur zu berücksich¬
tigen , wenn dieselben , nachdem der beteiligte Bei¬
sitzer von feiner Wahl in Kenntnis gesetzt ist, schrist-
!,ch binnen einer Woche geltend gemacht werden.
Ueber die Gründe für die Ablehnung oder Nleder-
legimg entscheidet der Kreisausschuß des Land¬
kreises Wiesbaden.

8 20 .
Beschwerden gegen die Wahl.

Beschwerden gegen die Rcchtsgülligkeik der
Wahlen sinh nur binnen eines Mounts nach der
Wahl .zulässig . Sie sind bei der das Wahlergebnis
(8 18) der Satzung veröffentlichenden Stelle oder
bei dem Bezirksausschuß in Wiesbaden anzubringen
und von diesem zu entscheiden . Er hat auf die Be¬
schwerde Wahlen , die gegen das Gesetz oder die auf
Grund des Gesetzes erlassenen Wahlvorschrifte » ver¬
stoßen , für ungültig zu erklären.

8 21.
Ersah für ausscheidende Beisitzer.

. . Lehnt ein Beisitzer die Uebernahme des Amts
mit Erfolg ab oder scheidet innerhalb der dreijähri¬
gen Wnhlzcit ein Beisitzer aus , so tritt an dessen
Steile eh ne Vornahme einer Ersatzwahl der Be¬
werber , der demselben Wahlvorschlag angehört und
imch dem Au - geschiedenen der Zahl im Wahlvor-
schlage nach an erster Stelle berufen ist Ist ein
solcher Bewerber nicht vorhanden , so bleibt die
Sielte unbesetzt . Der Po -sitzende des Gerichts hat
den NeuemtreteNdeN sofort aufz »fordern , etwa vor¬
handene Ablehnungsgründe bei dem Gerichl geltend
zu machen . Sind von den Beisitzenden einer Kate¬
gorie — der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer — nur
noch zwei Drittel der nach 8 5 bestimmten Zahl vor¬
handen und können andere Bewerber bei ' dieser
Kategorie nach Vorstehendem nicht mehr einrücken,
so kann der Kreisausschuß bei beiden Kategorien Er-
atzwahlcn für den Rest der Wahlzeit insofern an-

ordnen , als für dis Ergänzung der Aollzaht der Bei¬
sitzer und die Hälfte der Vollzahl darüber hinaus
Per onen als lpfMeisitzer zu wählen sind . Das
Verfahren ist dasselbe wie bei den Hauptwahlen

Die Ersatzwahl ist, um die wesentlichen Eigen¬
schaften der B er HAMis mah l zu wahren ) dahin zu be¬
schränken , daß für jeden Ausgefchicdenen nur ei»
Ersatzmann gewählt werden darf , der derselben
Richtung (Gruppe ) wie der Ausgeschiedens angehör :.

8 22 . -
Verfahren bei Wahlstörrmgen.

Sind Wählen nicht zustande gekommen oder
wiederhol , für ungültig erllärt , so ist der .Regierungs¬
präsident in Wiesbaden berechtigt : ' 1

a ) die Wahlen , soweit sie durch Arbeitgeber oder
Arbeiter vorzunehmen waren, , durch ; den
Kreisausschuß des Landkreises ' Wiesbaden
vornehmen zu lasten:

tt) soweit dle Wahlen von dem ' Kreisausschuß
des Landkreises Wiesbaden vorzunehmen
waren , die Mitglieder selbst zu ernennen

Im Falle zu -> ist für die Wahlen das für
fonftige Wahlen des Kreisausschusses bestehende Ver¬
fahren einzuhatten.

8 23.
Bekanntmachungen über die Zusammensetzung des

Gerichts.
Die endgültige Znfan,mensetzung des Gewerbe-

welche die Wählbarkeit zu dem von ihm bekleideten j beü>e« Teilen erfolgt und die beteiligten Hlxbiti?
d Arbeitgeber — letztere sujer » ihre ZahlAmte nach Maßgabe dieser Satzung ausfchließen , ist I und ^ ^ . . . . . . . . . ..

des Amtes zu entheben . Die Enthebung erfolgt durch ! als drei beträgt — Vertreter bestellen , welche
den Bezirksausschuß in Wiesbaden nach Anhörung der Berhandliing vor dern Eir >igUngsmn!
des Beteiligten und des Vorsitzenden des Gewerbe - tragt werden,
gerichts . . Als Vertreter können nur Betcklizte beW

Aus den Arbeitgebern entnommene Beisitzer, die werden , welche das sllnfundzwanMste Lebensjs?
erst nach ihrer Wahl Mitglied einer im 8 9 Abs. .3 I vollendet Haben , sich im Besitze dir bürgerlich^
dieser Satzung bezeichneten Innung werden , sowie Ehrenrechte befinden uuÄ nicht durch gerichliP'
aus den Arbeitern entnommene Beisitzer , die erst Anordnung in der Verfügung über iyr VermW
nach ihrer Wahl bei einem Mitglied einer solchen beschränkt sind.
Innung in Arbeit treten , bleiben bis zur nächsten Soweit Arbeiter in diesem Alter nicht »V
Wahl im Amte . nicht in genügender Anzahl vorhanden sind, könve»

Ein Mitglied eines Gewerbegerichis , welches I jüngere Vertreter .zugelassen werden,
sich einer groben Verletzung seiner Amtspflicht Die Zahl der Vertreter jedes Teils soll in ^
schuldig macht , kann seines Amtes entsetzt werden . Reget nicht mehr als drei betragen . Das EinigM^
Die Entsetzung erfolgt durch das Landgericht , in bnn knnu eine größere Zahl von Vertretern 311'
Wiesbaden . Hinsichtlich des Verfahrens ' und der I lafien.
Rechtsmittel finden die Vorschtiften entsprechende Ob die Vertreter für genügend legitimiert 3"
Anwendung , die für die zur Zuständigkeit der Land - srachlm sind, entscheidet das Einigun -gsamt
geeichte gehörenden Strafsachen gelten . Die Klage I steicm Ermessen , jedoch werden der Regel nach
wird von der Staatsanwaltschaft auf Antrag des innigen Personen als genügend legitimierte M
Regierungspräsidenten in Wiesbaden erhoben.

§ 26.
Vesehnüg des Gerichts in der einzelnen Sitzung.

Für jede Spruchsitzung des Gewevbegxrichts
sind vier Beisitzer , zwei Arbeitgeber und zwei Ar¬
beiter , einzuladen . ' '

Zur Beschluhsastlmg ist die Anwesenheit des
Vereinenden und zweier B ^i îNer, von den-en der
eine Arbeitgeber , der andere Arbeiter ist, erforder
sich und ausreichend . '

8 27.
Ausbleiben der Beisitzer.

Die Beisitzer sind verpflichlei , im Falle ibrer
Verhinderung ihre Entschlildigungsgründo rechtzeitiq
dem Vorsitzenden anzuzeigen , damit für sie ein
anderer Beisitzer aus der Zahl der Arbeitgeber bezw
Arbeitnehmer geladen werden kann.

Beisitzer , welche sich ohne genügende Entschuidi-

treter zu gelten haben/welch ? von dom and :»'
l Xeilc  Rs solche ausdrücklich oder stillschweigend ^erkannt werden.

8 34.

Abs. Z) Vergütung nach
' -nrr .,nunz für Zeugen r .ni

8 45.
. .Das Gewerbegerkcht als ^

Mjiandig , wenn bei der Str
^nnungsmitglieder und derer:
M jür die Innung zur Erst
?-  der Gewerbeordnung be
»Anderes Einkgmrgsamt best!
Ntzunz und Tätigkeit durch di>
ren Bestimmungen der 88 83
Dochts geregelt sind. Rusen
werbegericht als EinWUNgsam
^ selchen StreitigkÄlen zust

Marler Abs
Eulachleu und Einträge de

Gutachten über gmverblick
^« lltebehürden oder von den
stst werden , sowie Anträge in
reiche bei StaatsbHörden ob
Aswmunalverbändien und

- rr >̂i'e Anrufung nur von einer Seite , i*
foli ber Vorsitzende dem anderen Teile oder dW
Stellvertreter oder Beauftragten Äenntzrls gebst
und zugleich nach Möglichkeit dahin wirken , «
auch dieser Teil sich zur Anrufung des Einigung'
a-mtcs bereit findet.

» 8 35.
^ Auch iw andere :'. Fallen soll der Vorsitzende W
«Wertigkeiten der in § 32 bezeichnccen Art ‘ auf
anTuyimg t es  Einigungsamtes hinzumivken fiich'"
und dieselbe den Beteiligten bei aeeiqnktkr Bera^
-asiun-g nahelegen.

8 36.
rer Vorsitzende ist besugr , zur Einleit,mg ^

Verhandlung und in deren Verlauf an den Streilf
. . . .. . . . . , kekten , beteiligte Personen vorzuladen und zu vetm

-v - r-'u. .. oi -i. “ , - . . chtzeitig «infinden men . Er kann hierbei , wenn das Einiamms »mr <F
ober sich ihren Obliegenheiten ,n anderer Weise ent - maß Z Hü  oder 34. dieser Satzung angerusen morde»hic ; 2 ' k *->nn I ift ftIf Kim Cf.-iy.tf : j. . . ..r .f. • J . ' _ . M

gung zu den Sitzungen nicht rechtzeitig einfinden
oder sich ihren Obliegenheiten in anderer Weise ent-

E . einer Ordnungsstrafe bis zu 300 I.ist, für den Fall ^̂des ' llstchterscheinens "eine Gelbst^lfm » l lia in 1AH STD„ .. r _ r . . ^sw - ' s uw i .iji, jiu üen ivau Des vciajicr rbemens eine (BplfcfW1
JUarf und m die verursachten Kosten zu verurteilen ns zu 100 Mark androhen Gegen bi- FesisetzuÄ
und,Zwar durch de„ Vorsitzenden . Bei nachträglicher ler Sira .' e findet Beschwerde nach f Ä#
genügender Entschuldigung kann dieser die Ver - M der ZivilproMordstuna statt ' '
urteilung ganz oder teilweise zurücknehmen . Gegen Eine Vertrettma betelllater imrä
die Entscheidung findet die Beschwerde an das Land - deren allgemeine Stellvertreter (8 45 W ffl'vnvr^Nicht Hl Mllx -.liabon « n(f . .es v- igericht in Wiesbaden statt . Das Verfahren richtet
sich nach den Vorschriften der Strnfprozeßordnung.

Die Beisitzer haben jeden Wechsel ihrer Woh.
mmg binnen drei Tagen dem Vorsitzenden des Ge¬
richts anzuzeigen.

8 28.
Erttschndigung der Beisitzer.

Die Beisitzer erhalten für jede Sitzimg , ivelcher
sie beigewohnt haben, , als Entschädigung

:i) die lhiien enistnndeuen Reisekosten (bei Eisen
bahnfahrten den Fahrpreis 3. Klasse),

>0 den Lohnausfall , melckchn sie nach ihrem Ta¬
rifvertrag erlitten haben.

Beisitzern , dle keinem Tarisabkommen unter¬
stehet!, wird der Betrag gezahlt , welcher dem ent
gangenen Einkommen

311’DrÖnimig) Prokuristen oder Betriebsleiter ist
chsstg.

8 37.
% Gewerbegericht , welches als Eint .stingsn '»'

rang ist, besteht neben - -dem Vorfrtzen -den des Ä«'
Zerbegerichts oder 'einem seiyer Stellvertreter
Vertra -uensmänwern der Arbeitgeber und der M
ikttcr in gleicher Zahl.
r- ^ s^handlunzen des Einigungsamies

.stentlich , jalls -dies von beiden Tellen bcantrÄ'
vira . Ein Protokollführer kann zügegogen wcrdck-

Die Bcrtraucnsmäimer sind von - den .BetN'
lgton zu bezeichnen . Erfiofgt -di- Bezeichn «!̂
ü' U'st'stdn-nn werd -en die Vertrauens -männ -er durch -dk»
Lorjitzrnden ernannt.

Einigen sich die Beteiligten über die Zahl m
zuguziehenden Bertr -anensmännier nicht , so ist -derE
Ahk von dem Vorsitzenden -auf mindestens zwei . lleb

?frpkrschaften des Staates o!
Mcht werden sollen, sind un
Maden von der Gesamtheit
-Nderbegcricht) zu beraten ur
- Das Gesamt -Gewerbegerl
Adlung stehende Frage ze,r
-iS Arbeitgbern und Ltrbeirer

Menden Llusschuß verweisen.
Mssez erfolgt , falls keiner
istuch.erhebt , durch Zuruf , an
Meitgebern und ArbeiterTii."Mmzeitel in der Weife , da

fo viele Namen auf eine,
J*  Ausschußmitglieder gcw
Zwählt sind drejen-igen , aus
-iinmen gefallen sind . Bei <

wibet das durch den Vorsitze
8 47.

, Der Vorsitzende des Genu‘ ' - - -- * •
^stlaintgewerb eg er icht ri nd lei
. Die Stellvertreter des V
C!1 Beratungen mit beratende

... . Beschlüsse werden von d
M  einschließlich des Vvrsitz-

nnrmenmehrheit aefaßt . EiiVlNunenmehrheit gefaßt . Eii
'V sie Hälfte der Stimm -en

^gelehnt.

eines gelernten Arbeiters
ihres Beritfszweiges . nach, dem betreffenden Tarif
vertrag entspricht , Die Entschädigungen , werden m , . ,, ^  -
der Regel vierteljährlich , ans Wunsch auch sofort ^ en^ Teil zu bestimmen,
ausgezahlt . Eine Zurückweisung der Entschädigung , %}* Vertrauensmänner dürfen nie m
ist nicht statthaft . ' Bete,Egten und zu den in 8 6 Ab !. 2 -dies-' r S

8 2g. Gezeichneten Personen gehören . ' >
Gerichivjchreiberei usw . ts -,m ' ' stunde ist befugt , eine -oder zwei un'̂ H

'  SfrÄ -Ä «» I . s« J
vor -!>e<|

'SatzuW

Geschäftsräume überweist
Landkreis Wiesbaden dem Gewerbeg -ericht.

Der Gerichtsschreiber des Gewerbegerichis und
8 38.

. . . . . , . . . . - . „ ^ ... .chts und ,V,as Einignngsamt Hai -durch Vernehmung -dch
df^ mgen ^ seiner Gehilfen , welche an den Spruch - Vertreter beider Teile die Streitpunkte und die fN

jfJSüäÄfc m tSrn ZZM

-und etwa später eichretende VerchiNerungeil oder unter Zurücknahme der Klage erlassenen Enst
^ ÄÄ » Är s° Endung c-rlebifli . ohne daß koLikUsL

teilnehmen sollen , sind durch den Vorsitzenden des
Gewerbegerichts -gemäß den Bekanntmachungen der
Herren Minister für Handel und Gewerbe und de<-
Innern vom 17. Februar 1891 (Min . Bl . f. d : B
S . 26) sowie des Erlasses vom 22. November 1921
(M . Bl . f. H. u . G . V. S . 243) zu vereidigen . Sic
werden non dem Kveisausschuß de
Wiesbnden bestimmt.

8 30.
Ankerhallüngskosten und Geschäflsberlchk.

Die Kosten der Einrichtung und Unterhaltung
des Gewerbegerichts sind, soweit sie nicht durch dessen
Eiimuhiiien gedeckt werden , von dem Landkreise
Wiesbaden zu tragen.

Der Vorsitzende des Gewerbegerichts hqt all-
jahrtich einen Beri -ch! über die gcsamle Gejchästs-
täiigkei ! des Gewerbegerichis in dem nbgelaufeuen
Jahre an " den Kreisansfchtiß zu erstatten

Lorhältnisse festMstellen.
- Das Ein -igun -gsamt, -oder nn -Falle des 6 34 **r
Rorfitzenve des Gc-iver -begerichts , ist befugt , strr Aus
tarimg der in Betracht kommenden VebWtnißst
Miskun -ftspersonen oorzuladen und zu vernebmen.

„ . Beisitzer und Bertrauenetnann steht d<>»
Landkreises Recht zu , durch dep Vorsitzenden Fragen an bi-

' Vertretet und Auskunstspersoneir zu richten

^8 48.

wc-rd̂ "^ Gesamit-Gew -erbege
■ 1. Wenn über die Abgab!
"8 75 Abs. 1 des Gesetzes b
wn ober zu beschließen ist,

2- wenn von mindestens
rvegErjchhg beantragt ivird,

iichZchmcke gewerbliche Frage
1„Eo -g-es der in 8 75 -Abs . 2

* Art gemacht werde.
Andere ats gewerbliche

^ ' ltzerchen nicht zur Ver -Har
8 49.

s>?i-’ die Verhandlung
lern ts 'st -ein Protokoll ausz,
l'irt,01 tlt eien-b-eti M elnungsv c
bxv Aachen muß , welche Me
n,„L°°ern und welche von -b,

Ä lind-
so , "valge Abstimmungen s
liiii--^ pcotokolkieren . daß da-
tT ^'4>iIich der Arbeitgeber uni

ersichtlich ist.

iw. 8 so.
dem von dem Gefm

schützn n̂ Gutachten oder Ai
den ^ über die Verhau-

Wreiokolls einzureichen
ubcr ein vom G-ewc

8 39.
Nach c-rjolg -ter Älarst -ellun -g der 23erhdltntff-

>» gemeinsamer Verhandlung .jedcm T - i!e ®e‘
.«genhett zu geben , sich über -die Bcnbrin -giM^
des anderen Teiles , sowie über die vorliegende»
-Aussagen -der Anskunstspersonen zu äußern.
-achst findet ein Einiguugsversuch zwischen de»
'tr-eitcn-den Teilen statt.

8 40.

Zweiter Abschnitt,
verfahren.

Kommt eine -Veriei-nbarung zustnude . so ist t>ck
Inhalt derselben durch eine von -sämtlichen Mitgll^
äern des Eini -gungswmtcs und von den Vertreter»
beider Teile z» unterzeichnende Dskan -nImmOU

Das Verfahren regelt sich nach den Vorschriften '>» den aelesencr -en Tagesblätter, : und durch LlnsllM
der 26—57 und 59—61 des Reichsgesetzes vom veröffentlichen.
30 . Juni 1901 (R . G . Vl . S . 353), sowie der hierzu!
ergangene » Ergänzungsbestimmungen.

8 41.

8 31.
Kommt ein ? Ver-cinbarung zusta -nde , so ist ^

ist durch das EinigungMmt ein Schiedsspruch a-bö»'

(0 Swen ein Beschluß nicht
c>„„ Z e'be Abschrift des über

0'Nmenen . Protokolls einz

bec ^ru ^^nstliche -Aufsicht -übe
... .Gewerbegerichis nimmt iAea-- nimmt i
sinn ^ " " Npräst -den-t wahr , i

i anz dir Oberprästdent in
8 52.

Satzung tritt ' am
-I- die Maßnahmen , luetrfbi-p 'nfi “ '̂ ^ cagna -ymen , mein

ßeim !" s°wkeit -des Gewerk
kp-. Dankte ab zu ermäglichci?er ' ^ " st "6  zu ermögliche,
irP:J ? l u'lcu  werden. DieHpio, ,h iu  ail ’lutMi. JJ 'i
^ dieser Satzung bei -deranhängigen Stvei -tigke

m  Erledigung zu brir
Wiesbaden , den 14. Nor

Der Vorsitzende
Schlitt

Für die Verhandlung des Rechtsstreites vor den : ' Ech 'errstch auf alle zwischen den Partei
Gewer -begsrichte wird eine einmalige Gebühr nach I " ^ iti^ en,Fragen,zu erstrecken hat.
dem Werte des Streitgegenstandes erhoben . ' '  I r„, D !e Bcschlußfassun -g über den Schiedsspruch ft

Diese beträgt bei einem Gegenstände im Werte ÄSL’ eBffi cr  vtimmemnchrhcir . Stehen ^
bis 20 Mark einschl. 1.50 Mark , von mehr als I ^ lasstmg uber ^ den Schiedsspruch
zwanzig bis fünfzig Mark einschl. ' 2.50 Mark , von ^" ' " " ichtzr für die 2irbeitgeber zuge - E
mehr als fünfzig bis hundert Mark einschl. 5 Mark . I ^ .Er <men « naim «r Len-ienigen - sämtlicher G.Die ferneren WortklnNen »»» >» Arbeiter Zugezoaenen acaemiber . ,' n knim dstDie ferneren Weitklassen stztzen ' um ' je "himdert s SSfÄW .. gcBenlwer , so rann }
Mark , die Gebühren um je 5 Mark . Die höchste Ge - 1» 5» - bch stmer Sr -i-mme entyalten und
«»'!«— ------- - - M » ---- « ’ n i pellen , daß ein c ' " - 'bühr befragt 300 Mark.

Wird der Rechtsstreit durch Versjäumnisurteil
oder durch eine auf Grund eines Anerkemiuiisies

men ist. -chicdsspruch nicht zustandögW^

8 42.

weit tunlich in Verbindung mit der Bekanntmnchuni'
des 8 18 unter Angabe der Namen und Wohnorts
der Mitglieder durch die zu den amtliche, , Anzeigen
des Kreises bestimmten Blätter bekannt zu machen

24.

ategor
Händen , so scheidet der Jüngste aus . Unter gleich
alten entscheidet das Los , Von den auf den ein¬
zelnen Vorschlagslisten enthaltenen Personen gllt
diejenige Zahl als gewählt , w - lche sich zu der Ge-
samlzahl der zu wählenden Beisitzer verhält wie die
Zahl der auf die Listen entfallenden gültigen Siim-
men zu der Gesamtzahl der gültigen StiMmen . Er-
gobeu sich bd- der Vertestimg Bruchteile , so werden
die mich zu verteilenden Sitze denjenigen (evll . den-
jrntzrn verbundenen ) Listen zugeleilt . deren Stim - 1

Vereidigung der MiMeder.
Der Vorsitzende des Gewerbegerichis und dessen

Siellvertreier sind vor ihrem Amisantritte durch
einen von dem Regierungspräsidenten zu Wiesbaden
beauftragten Beamten , die Beisitzer sowie d- r Ge-
richtsschreiber bezw . Protokollführer (vgl . 8 29) vor¬
der ersten Dienstleistung durch den Vorsitzende, , oder
ocjieti Stellvertreter auf die Erfüllung der Obliegen-
heiten des ihnen übertragenen Amtes gemäß ' der
Bekanntmachung der Herren Minister für Handel
und Gewerbe und des Innern vom ) 7. Februar 1891
<Min . Bl . f. d. i. D . S . 26) sowie des Erlasses vom
22. November 1921 (M . Vl . f. H . u . G . V S 24g>
eidlich zu verpflichten.

Verhandlung vorhergegangen war , so wird eine wnndlich oder schriftlich zu erössnen , s>"
bühr in Höhe der Hälfte der oben bezeichneten Sätze ° " m *n ciner  zu bestiinmenden Frist darüber zu »»
erhoben . ' klaren , ob sie sieh dem Schiedsspruch unterwerse »'

Wird ein zur Beilegung des Rechtsstreites ubge - j ^ E " bgäbe der Erklärung binnen - der best!«""'

Ist ein Schiedsspruch zustaiidegekomimm , so ^
derselbe den Vertretern beider Teile mit der ÄusE

v, --t  - v " .ch zu eröffnen , r ?.
Frist

fÜ9i,® 0r t̂el>en^ e Kre
lNnF F ^ vlimmcht,
Ds ^ urch, Erlaß v
b5Urc£ . Durch Kreni)E- pr- ist das im tz
fe,,, Satzung an-derw-N worden.

Wiesbaden , -der

,i -. Der BlJ!r - N . 241/1.

Dlt- 116 .

Setcijft.
«cc

err„ f lc. -̂ « ren B
iüj 'i ' ch unter .c
hl ^VTJ-Ä-> J,, ^42 und

schlössener Vergleich aufgenammen / fo wird eine r 611 m ri^ 6llt als Llblehmmg der Nn-lerwersEg - >
ine tantradik - . Ablaut der Frist hat das Einigungsa^I NtN't» non S.y*-vyt-1,Ayniy <TI >: i. v . .. . v r n

Sa “ « .-
Gebühr nicht erhoben , auch wenn eine .. , „ , „... _ _
torische Verhandlung vorausgegangen war . ' | von .sämtlichen Mitgliedern desst -lben nnM'

Schreibgebühren komine » nicht in Ansatz . Für -E >sts» - te ö-s>-cntliche- Bekanntinachun -A in den ü''
Zustellungen werden bare Auslagen nicht erhoben lcscneren Tagesblntern , deren Auswahl durch ö‘’”

Im übrigen findet die Erhebung der Auslagen DorsttzenSen des Geiverbegerichls -nielgt zu
nach Maßgabe des 8 79 des Ser . 'Kosten -Ges . statt , lassen , welche den abgegebenen Schiedssprüch und

zischen Arbeitgebern und Arbeitern über diö Be-
„ din -zuMen der . FoNffetzung oder WiederauifnQhme

-- -- - >SMW ootjimSm , (o » M> b<ll«n Umpiinä« tinltrtin Jsec '*7 (fmrtDn üitnfinig i[t S» ”,7 jn fttm,  uisnn |i, »011

msr .'-ahl bei Brr Verk «ilu :'.g die HSchsten Bruchleiie
nusrvefft . - Bei gleich große -n entscheidet das Los. 1

Der § 2 desselben findet Anwendung.

Dritter Abichnilk.

Tätigkeit des Gewerbegerichtes als Einigungsamh
8 32.

Das ^ Gem -erbegerichit kam, bei Sirc -itigkeit 'cn

darauf abgegebenen
enthält.

Erklärungen der Partei
e»

8 43.
Ist weder eine Bercin -barlina (§ 40) noch

Schiedsspruch zustcmdegekommen . so ist -dies voll
-ersitzenden des Einiigun -gsamtes in gleicher Mi !»'

wie dies in § 42 vorgesehen ist, öfsentlich bekamt *
machen.

Sch%

§ 44.
Die BerrvcrucmÄn -änn -cr

Ms . 1 irtrb 6) erhalten
37

aus
,m-b Beisitzer (5 A
il/ren Antrag ^

fMdigun -g für Zeilvcrsäumnis und Reisekosten
»' ätz 8 28 der Satzung , die AiiSkunskspcrsonen (8^

1929 « eil

die ^ ° E °U-n I

ber HenSs mUce.- i«u5 i| t
Schluß Innere
iml J’5 der Z „ -" ' en tz,. 4M-
I>nd. " nzelne,

^i '-badon , Z,
^ .-Ar. Der
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3) eine Vergütung nach Maßgabe der Gebühr
»enordnanz für Zeugen and Sachverstände.

8 46.
. Das Gewerbegericht als Einigungsamt ist nicht

Zuständig, wenn bei der Ssteitigteit ausschließlich
^nnunzsmitglie -der und deren Arbeiter beteiligt sind,
UNS für die Innung zur Erfüllung der im § 81a
?*?• 2 der Gewerbeordnung bezeichn eien Aufgabe ein
»ksender-es Einigungsamc besteht , dessen Zusammen-
!.wU»-z und Tätigkeit durch die Satzung entsprechend
««n Bestimmungen der §§ vö bis 73 des Gewerbe-
Nichts geregelt sind. Rusen beide Teile das Ge-
«erbegei-icht als Einigungsamt .an , so ist dieses auch

solchen Streitigkeiten " zuständig.

Dierler Abschnitt.
Eulachleu und 'Anträge des Gewcrbegerichts.

K § 46-
„ Gutachten über gewerbliche Fragen , welche von
^aiebehördcn oder von dem Kreisausschuß ersor-

werden , sowie Anträge in gewerblichen Fragen,
?»lche des Staatsbhörden oder Vertretungen von
MvnmalverbLn 'den und (bei den gesetzgebenden
^«opkrschaften des Staates oder des Reiches einge-
Mcht werden sollen, sind unter Leitung des Bor-
'Unden von der Gesamtheit der Beisitzer (Gesamt-
^verbegericht ) zu beraten und zu beschließen.
, Das Gesamt -Gewerbegericht kann Cie zur Skr»
Wuit -a stehende Frage zur Vorberakunz um  einen

Arbcitgbern und Arbeitern in gleicher Zahl bc-
Mfnden Llusschuß verweisen - Die Wahl des Aus-
Mssez erfolgt , falls keiner der Beisitzer Wider-
Mch erhebt, ' durch Zuruf , andernfalls getrennt von
Weitgebern und Arbeitern - durch verschlossene
Adrmz-ettel in der Weise , daß jeder Stimmdercch-
"Äe so Dicie Namen aus einen Stimmzettel schreibt,
w" Ausschußmikglieder gewählt werden sollen.
Awähit sind diejenigen , auf -welche die meisten
.h-linmen gesallei , sind - Bei Stimmengleichheit ent-
i«>eib€t das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los.

8 47.
a  Der Vorsitzende des Gewcrbegerichts beruft das
^lllmtgewerbegericht und leitet seine Verhandlun-

. ^ Die Stellvertreter des Vorsitzenden können an
Beratungen mit beratender Stimme teilnehmen.

. Beschlüsse werden von dem Gesamtgewerbege-
M einschließlich des Vorsitzenden- mit einfacher
^nnunenmehr -heit gesüßt . Ein - Antrag , für welchen
‘Ut die Hälfte der Stimmen abgegeben ist, gilt als

^gelehnt.
§ 48.

Dag Gesamt -Gewerbe gerich t muß berufen
Werdern
. 1- Wenn über die Abgabe eines Gutachtens der
' " 8 75 Abs. I des Gesetzes bezeichneten Art zu de-
"«en oder zu beschließen ist,

2. wenn von mindestens 10 Beisitzern des Ge-
worbegerichts beantragt wirb , daß eine von ihnen
Mwchnete gewerbliche Frage zum Gegenstand em-es
.f ' rvges der in 8 78 -Abs . 2 des Gesetzes bezeichnt¬
en 7̂ 1 gemacht werde.

ij. stndere als gewerbliche Fragen find von dem
«'" ltzenden nicht zur Verhandlung zu .bringen.

, 8 49.
Ueber Verhandlung des Gcsamtgewerbe-

ber« ts 'st c>n Protokoll a-chlzunehmen , welches de,
Ück°^ Et«nden Meinungsverschiedenheiten ' ersicht-
bch Wachen muß , welche Meinungen von den Llr-
n,A °bern und welche von den Arbeitern vertreten

^ lind.
so , -waige Abstimmungen sind vorzunehmen und

protokollieren , daß das Ergebnis -derselben
k̂ N'wtlich der Slrbeitgeber und hinsichtlich der Slrbci-

^rermt ersichtlich ist.
8 SV.

oe-sch, ,?iiit dem von dem Gefamtgswerbrgeeichte
fa - itt rt Gutachten oder Anträge ist ein « Ab-

» Ws über die Verhandlungen ausgenvmrrre-
^pretokolls einzureichen.

über ein vom G-cwcrbegericht gefordertes
ein Beschluß nicht zustande gekommen,

n» ein« Abschrift des über die Verhandlung aus-
vMmenen . Protokolls einzureichen.

dienstliche Aussicht über die Geschäklssührung
Aen-, ^ «' Segerlchts nimmt in erster Instanz der

''ungspräsident wahr , in höherer und letzter
>««nz h-tr Oberprasident in Cass-el-

' 8 52.
SrnfK1̂ Satzung tritt am 18. Fanuar 1923 m
h\ a 'li die Maßnahmen , welche ersarderlich sind , um
^ . Wirksamkeit ' " '

Z-i« !
des-Ge-werbegerichts von- diesem

anweisung I vom 21 . Februar 1896 allsährl -ch bis
züm 1. März an den Katasterkontrolleur zur Berich-
rigung eingesandl werden . Sollte dies für das
laufende Jahr 1922 noch nicht geschehen sein, so er¬
suche ich, die Einsendung sofort zu bewirken.

Die Erledigung ist mir bis spätestens zum 15.
April d. Is . anzuzeigen.

Gleichzsitig bringe ich die rechtzeitige Beschaf¬
fung der 'für die Gemeindesteuer -Heberolle , die Zu-
und Abgangskontrollen und für die Erhebung der
direkten Gemeindesteuern crsorderlichen Formulare
in Erinnerung . Bestellung ist direkt an die
Druckerei Bechthold u . Co . in Wiesbaden , Luisen-
straße , zu richten.

Wiesbaden , den 20. März 1983.
Der Vorsitzende des Kreisausschujses.

J .-Nr . O . 306 ._ I .̂ Vn S ch e s f l e r ._
Nr . 118.
Betrifft : Strompreise der Moinkrastwerke A.-G.

Die Mainkraftwerke A .-G . in Höchst a . M . teilt
anderweit mit , daß die Strompreise für die Klein-
abnehnier für den Monat März 1923 infolge Er¬
höhung des Frachtsatzes für Kohlen betragen:

1. für die Lichtkilowatkftunde 1885 Ji,  >
2. für die Kraftkilowattstunde 792 ,U.

Wiesbaden , den 20. März 1923.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

I .-Nr . II . 414/1 ._ 3 . V .: S che f f l e r ._
Nr - 119. "

Die Polizeiverwaltungen zu Biebrich und Hoch-
heinr sowie die Ortspolizeibehörden des Kreises er-
stche ich unter Hinweis auf die Ausführungsver¬
ordnung über die Preisverzeichnisse in den Fleisch¬
verkaufsstellen vonr 6. März 1923 (Reg .-Aliztsbl . Nr.
11 Ziff . 203) sofort das Weitere zu veranlassen . Auch
ist eine wiederholte Kontrolle darüber , daß der Aus¬
hang in vorschriftsmäßiger Weise gehandhabt wird,
anzuordnen . Den Herrn Bürgermeister zu Flörs¬
heim ersuche ich ferner , dem Obermeister der Metzger-
zwangsinnung ebenfalls hiervon Kenntnis zu geben
und ihm das Regierungsamtsblatt Nr . 11 zur Ver¬
fügung zu stellen.

Wiesbaden , den 22 . März 1923.
Der Landrat.

J .-Nr . L . 1411 . I . V .: Scheffle  r : _
Nr . 120.

Die Palizeivermaltungen und Ortspolizsibe-
hörden des 5krcifes ersuche ich um Anweisung der
Polizeiexekutivbcamten , aus die ordnungsmäßige
Handhabung des Fuhr - und Fährverkehrs zu achten.
Von einer ' irochmaligen Veröffentlichung der im
Kreisblatt Nr . 8 Ziffer 31 für 1922 abgedruckten
3Iorschriften habe ich abgesehen . Es genügt Jhrer-
sits eine Veröffentlichung des wesentlichen Inhalts

in gedrängter Kürze.
Wiesbaden , den 22. März , 1823.

Der Lnndrat.
J .-Nr . L . 1307. ^ __ I . V .: C ch eff i er.
Nr . 121.

Mit Bezug auf meine Verfügung vom 25 . Ja¬
nuar A923 L. '5207 ersucheich die Polizeiverwal-
tungen und Ortspolizeibehörden des Kreises um Kiri»
refchuna der über die etwa oorgekommenen Selbst-
mordfällb für die Statistik aufzüsiellenden Zähl¬
karten.

Wiesbaden , den 21. Mürz 1923.
Der Landrat.

I . V .: S ch r o d t, Kreissekretär.

^ .punkte ab zu ermöglichen , können bereits vor
ir betragen werden. Die am Tage des I »-kraft-

dieser Satzung bei den zuständigen Behörden
Cl,^ Us  anhängigen Streitigkeiten -sind bei denselben

'»>zur Erledigung zu bringen.
Wiesbaden , den 14. November 1022.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses^
Schlitt , Lcmidrat.

st ^ l^ anstehende Kreissatzung wird mit dem Hinzu-
giw 1 .Nkrössentlicht , daß ' die ministerielle Genehmi-

durch, Erlaß vsm 23 - Jmiuar 1923 .-erteiltfärb .
s.

jebt Atzung anderweit auf den 1. Juli 1923 fejtge
01 worden.

bg.V - Kreisäusschuhbeschluß vom 8. Mürz
hxj. ^A-,>st das im 8 52 vorgese >hene ' Jn -r-rasttrete»
- \  Satzu

worl . ...

Wiesbaden, den 12. März 1923.
, , Der Vorsitzende des Kreisausschusses:

Jtr - IT. 241/1 . ~
Tit.

I . B .: Schefsler.
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t der Äuftz»
röjfnen , V®
arii’bcT z" ^
un-terwers ^ '
ber
(üerftiKj - t
iniaungsws ..

uniefIben
in den
! durch
gl, zu
iruch und 0

ge'
veil
er>

T Part «'
e»

3) nach F
ues von vh
ücher Wen '
! bakan-nlk»

sttzd,' (S
:« n? fol'
ifcfrften il'j,
r [Orten (8'

'ff *: Gemeindesteuer -Au - und Abgänge im
Rechnungsjahr 1922.

?r fuch lG' ''Tcrr ?n Bürgermeister der Landgemeinden
fü fl .„je lrf» unter Hinweis auf die in meiner Ver-
hlatt Ä Dom 6‘ Dezember 1921 , IT. 555 — Kreis

142 und 143 vom 10. und 13. 12. 1921-

15. A«r>! " '̂ ' chilinien , mir bis spätestens zum
gäna » i -' I 'w die Gemeindesteuer -Zu - und Llb
htz ° nir un »->-192s ' Zeit vom 1. Januar bis 31. Dczem
gnnagfiZ " ^ haltenden Gemeindesteuer -Zu - und Ab
die I a und II u für 1922 und die für
.11 f,z,. ?" " 9e bestimmte Gemeindesteuer -Heberoste
^Mich , , , 4 ch' I Begleitbericht vorzuiegm . Ersor

Ich, , •5 'st Fehlbericht zu erstatten,
bchiusŝ / ' ünere daran , daß bei der Slufftellung am
'tzen ?c Äu - und Abgangskontrollen die Sum
sind. °-' nzelnen Steuerarten gesondert anzugeben

^ ''-baden, 20. März 1923.
'Ar . zr hOs"' Vorsitzende des Kreisaüsfchusies.

U7 _ I . Sche ffi er.
^ti j)ie „
,, Di? {„ **3 Bürgermeister der Landgemeinden.

Händen befindliche summarische
'"ch de« ", de- »- - ' ' .
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n Grund und Gebäudesteuer ntuh
'ichnsten des 8 82, Ziffer 3 der Kataster

GrLcontterr vsA der Neichsbonk

S chluß der ZeichnNNg:

GsmabMö , ösk 24 «März '1923

MchtaMMcher Zell

mrnrnm.
wb Berlin,  22 . März . Das Haus -erledigte

m allen drei Lefungm debattelos den Gesetzentwurf
über das Einträgen von Schifsnyrtsvecht -en in aus-
ländifcher Währung und denjenigen zur Abänderung
des Fenrsprechgebührengesetzes . — ■Ein Gesetzent¬
wurf Everling (D . Bpt .) und Gen . betr . Ausfichrun -g
dcs Art . 149 ' Absatz 2 der Reichsversassung (best.
Willenserklärung der Eltern über die Teilnahme
der Kinder ain Religionsuitterricht und an kirchlichen
Feiern ) wird dem Rechtsausschuß überwiesen —
Gemeinsam beraten -werden die Jnterpellatianeil
des Zensttims wegen Gefährdung der Gewiffens-
stekhest in ' Sachsen und derjenige der Deutschnn -tio-
nalen wegen Gefährdung der religiösen Freiheit
in Sachsen , Thüringen und Braunjchweig . — Äbg.
Marx (Zentrum) erklärt, -die bekannte LkrordnunZ
dos sächsischen Kultusministers vom vorigen -August
verletze die in -der Reichsverfassung ^ gewährleistete
Glaubens - und Gewissensfreiheit , die Freiheit der
Neligibn und das Recht der Bekenntnisschule . Das
bijchöstiehe Ordinariat in Bautzen habe gestern - gegen
dieses verfassungswidrige Vorgehen Einspruch er¬
hoben . Das lächsische Kultusininisterium hat da¬
gegen ein Sstafverfahren gegen das Ordinariat -oin-
geleitet . Die Reichsregierung müsse go-gen diese
Vergewaltigung der berenntnisbereitest Bevölkerung
Si -ellun -g nehmen . Hierzu erklärte Minister ^ des
Innern Oeser : Die Hoheitsrechte mußten bei -den
Verhandlungen bei den in Frage kommenden Län¬
dern gewahrt werden . Ich war befstebt , Freiheit
der Religionsübung zu schaffen . Die Landesgesetz-
gebung hat die Ermächti -gung , Lan -desfelertage «in¬
zufetzen und a-bzuschasfen, soweit dem nieht eine
reichsgesetzliche Regelung enkgegensteht . Ein - solches
Gesetz wird dem Hause demnäckstt zu-gehen . Der
lächsische Minister , Fleißner verteidigte die sächsische
Regierung gegen den Borwurf der Religionsfcind-
lichkeit. . . .

Nach längerer Aussprache wurde die Inter¬
pellation erledigt . Das Haus stimmte noch der
Novelle zur Fernsprechgebührenordnung zu , wo¬
nach ein Vorschuß von 1000 Mark den Teilnehmern
zurückgezahlt werden soll. — Nächste Sitzung
Freitag.

MK MW «-« MM ?.
rvd Loblenz , 22 . März . Die Interalliierte

Rheinlandtommission hat für drei Monate den
„ htadtanzrigec für Köln und Umgebung " und die
„Kölnische Volkszeitung " verboten . Bertriebsverbot
im besetzten Gebiet für die Dauer van drei Mo¬
naten erhielten die „Deutschen Nachrichten ", Berlin.
Das Verbot der '„Kölnischen Volkszeitung " wird mit
sortgcsttzter Veröffentlichung tendenziöser Artikel
begründet . ' ^

wd Loblenz , 22. März . Im Verlause der
Untersuchung im Falt Lmeets hak, wie das „Echo
du Rhin " berichtet , die britische Polizei bei einer
großen Anzahl von Personen , deren nationalistische
und antiallüerte Gesinnung bekannt sei, Durch¬
suchungen oorgenommen , so auch bei dem Reichs-
tagsabgeordncteu Moldenhauer und in den Kreisen
des Jungdeulschen Ordens . Man glaube die Kom¬
plizen des Attentats zu kennen.

wb Mannheim . 22. März . Dem Vernehmen
nach ist gestern abend neu verhängt worden eine
nächtliche Sperre der Rheinbrücke , eine Maßnahme,
die von Siraßburg an stromabwärts allenthalben

verfügt ist und offenbar den Zweck hat , die Zollllber-
machung während der Nachtzeit zu erleichtern . Es
ist mit einer längeren Dauer dieser schweren Ver¬
kehrshemmung zu rechnen . — Die in Ludwig s -
Hafen,  wie gemeldet , gestern in Verbindung mit
Haussuchungen vorgenomnienen Verhafstmgen sind
wieder aufgehoben worden . Der Abgeordnete Kör¬
ner ist jedöch nicht wieder auf freien Fuß gesetzt
ivordeu . Der Polizeiofsizier und der Feuerwehr¬
kommandant , bei denen ebenfalls Haussuchungen
stattgefunden haben , sind nicht festgenommen wor¬
den , wie zuerst gemeldet wurde.

Das derrifche Angebot vom Ianuar.
B e r l l n . Der Standpunkt der deutschen Re¬

gierung >var bisher , das schriftlich« Slngebot , das der
Staatssekretär Bergmann der Pariser Konferenz
überreichen und erläutern sollte, nicht zu veröffent¬
lichen, und zwar aus begreiflichen und naheliegenden
Gründen . Heute hat .dieses Angebot nur noch eine
bis zu einem gewissen Grad hi st arische Bedeu¬
tung,  so sehr die Bercitschast unserer , Regierung
festsstht , das Entschädigungsproblcm in freie » 21er-
handkungen , sobald die französische Politik das mög¬
lich macht , wieder anzufaffsn . Der Berliner Ver¬
treter der Haerstpreffe hat aus , wie er schreibt , „nicht¬
amtlicher , aber unbedingt zuverlässiger Quelle " die
Haupinorschiäge Bergmanns gemeldet . Ohne daß
man in der Lage wäre , im einzelnen die von ihm
aufgefnhrken Punkte zu bestätigen oder zu berich¬
tigen , kann immerhin gesagt werden , daß im allge¬
meinen die Umrisse des Plans , insbesondere , was
die Zahlen anbelangt , richtig wiedergegeben zu sein
scheinen, v. Wiegand zählt folgende Punkte des
deutschen Vorschlags auf:

Fühlung von 30 Milliarden Goldmark , die
mittels dreier internaltonalen Anleihen aufgebracht
werden , die durch ein internationales Bankkon-
fortiutn zu begeben seien . Die erste Anleihe würde
20 Milliarden betragen , die sofort auf Wiederher-
stellungskonlo eingezahlt werden füllten, - dcunit
Frankreich bares Geld erhalte , die zweite Anleihe
nach fünf Jahren sollte fünf Milliarden , die drille
nach weiteren fünf Jahren ebenfalls fünf Milliarden
betragen . Die deutsche Industrie und die Banken
sollten dem internationalen Bankenkonsortium die
nötigen Garantien und Sicherheiten für die drei An¬
leihen gewähren . Drei Bedingungen seien daran
geknüpft : internationale Handelsfreiheit für Deutsch¬
land auf der Grundsage der Gelchhelt mit anderen
Rationen , schrittweiser Abbau der Rheinlandbe-
setznng, um die Ungeheuern Kosten zu verringern,
völliger Rückzug der Besatzungstruppen aus Düssel¬
dorf , Duisburg und Ruhrort.

v. Wiegand fügt hinzu , was bestätigt werden
kann , daß der deutsche Botschafter Dr . Mayer dem
französischen Ministerpräsidenten Poincare die An¬
wesenheit Bergmanns in Paris sowie seinen Liuftrag
bekannt gegeben , und daß Poincare darauf keine
Llntwort erteill habe.

Die Mission Lord d'Abernons.
London,  22 . März . Der Berichterstatter des

„Daily Chronicle " in Berlin sagt , er könne bestäti¬
gen . daß die 2N i s s i o n Lord  d ' A b c r n v n s in
London zum Zwecke gehabt habe , den britischen
Premierminister von den Bedingungen zu wtter-
richten , unter welchen die deutsche Regierung ent¬
schlossen sei, in direkte Verhandlungen mit Frank¬
reich und Belgien bezüglich der Reparationen und
der Ruhrfrage zu treten. Der Berichterstatter fügt
hinzu , daß das Reich die Wiederaufnahme von Er¬
örterungen auf der Basis des Projektes wünsche, das
es auf der Pariser Konferenz vorbrmge » wollte.

Ner ReLchStanzler ln  Mitten.
mb M ü nchen , 22 . März . Der Reichs¬

kanzler  ist heute früh in München emgetrossen.
In seiner Begleitung befanden sich u . a . die Reichs-
miitiffer Dr . Geßler und Stingl und Staatssekretär
Dr . Hamm , der bayrische Gesandte in Berlin von
Proger und der württentbergische Gesandte Hildeit-
brandt . Zum Empfang waren u. a . erschienen Mi¬
nisterpräsident v. Knilling , der Minister des Innern
Schweyer , der Präsident des Landtags , Königsbauer,
und der Regierungspräsident von Oberbayern , Dr.
Kahr , der Polizeipräsident und beide Bürgermeister
der Stadt München . Auf döin Bahnhose und dem
Wege nach dem 5) otel Conttnental , wo der Kanzler
abgestiegen ist, wurde der Lkanzler von einer zahl¬
reichen Menschenmenge lebhaft begrüßt.

wb M ü n ch e n , 22 . März . Um 10k4 Uhr fuhr
der Reichskanzler  in Begleitung des Minister¬
präsidenten v. Knilling nach dem Staatsministerium
des Aeußent . Dort begrüßte der Chef der bayrischen
Stacrlsregierung den Reichskanzler offiziell mit herz¬
lichen Worten . Der Reichskanzler dankte -in einer
längeren Rede,  in der er zum Slusdruck
brachte , fein Besuch in München sei ihm nicht eine
leere Formsache , sondern ein Herzensbedürfnis . Der
Reichskanzler sprach die feste Ueberzeugung aus , daß
die Reichsregierung und die bayrische Staatsregie¬
rung in der gegenwärtigen schweren Rai die gleichen
Ziele verfolgen und sich gegenseitig vertrauensvoll
die Hände reichen würden . Mit besonderenr Nach¬
druck betonte er , daß an der ruhigen und besonnenen
Politik des passiven Widerstandes unter allen Um¬
ständen festgehaltey werde . Sln dem offiziellen
Empsang nähmen teil : die Reichsminister Dr . Geh¬
ler und Stingl , Staatssekretär Hamm und,sämtliche
bayrischen Staatsminister . Anschließend hieran fand
eine Fahrt zum Landtagsgcbäudo statt , wo am Por¬
tal des Gebäudes Landlagspräsident Dr . Königs¬
bauer mit herzlichem Händedruck den obersten Reichs¬
beamten willkommen hieß . Die offizielle Begrüßung
durch den Präsidenten erfolgt « im roten Zimmer
des Landjagsgebäudes.

wb München,  22 . März . Landtagspräsi
dsnt Königsbauer  dankte dem Reichs kanzlest
dafür , daß er in der schwersten Stunde mullg und
mit fester Hand die Zügel der Reichsregierung er=

litifete Püsidezieher
werden hiermit nochmals aufgefordert , di« für den
Monat März notwendig gewordene Nachzahlung so¬
fort zu leisten , da wir andernfalls genötigt smd, dir
Werterlieferung unserer Zeitung einzrrstellen.

Der Verlag.

des bayrischen Volkes und die DerficheWW ' unseres
uneingeschränkten Berstauens entgegenzun -ehmen.
Gott gebe Ihnen Kraft und Ausdauer , das deutsch«
Volk einer besseren Zukunft enchegeiizufühoc -n!

Auf die Begrüßungsansprache antwortete der
Reichskanzler:  Ich danke Ihnen « ufrichti -g
für die Worte , die Sie an mich gerichtet halben,
Worte des Berstauens , Worte der Unterstützung der
Reichsregierung - Wenn jemals in einer Zeit bet
einem Volke das Volk selbst der Träger der Ge-
ichicyte des Landes war , so ist das das herite der
Fall . Wie der Widerstand an der Ruhr , in der
Pfalz , im besetzten Teil des Rheinlandes hcrange - '
wachsen ist, mit der innersten Sache des Volkes und
der innersten Liebe des Volkes zum Lande zu einer
stiedferiigen Enstvicklung -unter Wiedererlangung
der Freiheit zu kommen , so ist der Träger dieses
Kampfes das ganze deutsche Volk - Deshalb hat es
besondere Bedeutung , daß Sie , meine Herren , als
die berufenen Bersteter des bayerischen Voltes zu¬
gleich als Versteter , aller ParteirichtungeN ' mir ihre
Unterstützung zusicherteir . Eines ist klar , daß keine
Regierung diesem Abwehrkampf gewinnen konnte,
wenn sie nicht die Volksvertreter einbaut in einen
Organismus und sich damit milleidar auf -das Bol"
stützen kann . Nur solange das ganze Volk zusam¬
menhält , allch im unbesetzten Teil , die Parteillnter-
schiede zurückstellt und sich einmütig aus die Abwehr
einstellt , nur solange können wir zusammen , Sie als
Vertreter des Volkes , wir als die vcrwntivorklichen
Führer der Regierung , die Leiden des Volkes im
besetzten Gebiet mildern und auch im rmdesetzten Ge¬
biet die wirtschaftlichen Verhältnisse erleichtern und
günstiger gestalten - Niemals aber rönnen wir -das
um den Preis tun , wenn wir nicht den Brüdern um
treu werden , niemals um deri Preis der llnterwer-
fung . Bon der Einstellmtg unseres Volkes auf die
großen Auhenziele unserer Politik hängt das Schick¬
sal Deutschlands ab . Mit meinem herAichsteir Dan -k
bitte ich, zugleich die Zusage entgegenzune -hmen,
daß wir unbedingt diesen Weg weiterverfolgen rtnto
nach keiner Seite uns wenden und abdrüngen taffen.
Zugleich nehme » Sie die Zusicherung mich daß dieses
Kavinett , wie ich in meinen ersten Reden im
Reichstag ausführte , es sich angelegen fein lassen
wird , die Eigenart der Länder und Stämme im
großen Deutschen Reiche zu berücksichtige ; denn'
die Kräfte der Länder und die Erfassung aller die¬
ser Kräfte der Länder und Stämme macht ^ die
Kraft des Reiches ans . — Nach feiner Rede briidte
der Reichskanzler den einzelnen Herren die Hand.

wb München,  22 . März . Nach der De-
grüßtmgsfeier im Landtag stattete der Reichskanz¬
ler dem päpstlichen Nuntius Mfgre . Pacelli einen
Besuch ckb-. Um 12 Uhr mittags gab die Stadt
München dem Kanzler einen Empfang im Rathaus,
wobei Bürgermeister Schmid den Kanzler begrüßte.
Der ReichSanzler dankte mit einer Rsd «, in der er
die Bedeutung Münchens als Künststadt hervorhob
und die Worte des Bürgermeisters untersstich , daß
das Dreigestirn : Reich , Land und Gemeinden , es
sei, welches das Volk zusan '-menfasse.

wb M ü n ch e n , 22. März - Bei dem Emp¬
fang des Reichskanzlers Dr . Cunv lm alten
Rlünchener Rathause hielt der bayerische Minister¬
präsident von Kn'illmg eine Rede , in der -er dem
Kanzler des Reiches mit anfr -ick)tiger Freude den
Wiu >ommengruß Ü-es bayerijcheen Volkes entbot.
Weiter führte der Ministerpräsident aus , vom ersten
Tage seiner Amtshandlung an habe Reichskanzler
Cuno es sich angelegen fein lassen, * enge und gute
Beziehungen zu den einzelnen Ländern zu pflegen.
Das bayerilche lliolk begrüße den Reichskanzler als
Bersteter der wahren ReichMNheit . Das deutsch«
Vocss und Kraftbewußtsein habe wieder Leben ge¬
wonnen . Die Rede schloß mit den Worten : Sie,
Herr Reichskanzler , sind dem deutschen Volke -auf
seinem Schicksals - und Leidenswege Führer gewor¬
den , zu dem es mit ehrlichem Verstauen aufsieht.

Amerika.
wb New York , 22 . März . Nach einer Meldung

aus Washington wird dort offiziell erklärt , daß das
Siaatsdspartement , wenn es auch den, beabsichtigten
Sause von Schahanweisungen der deutschen Dollar-
anieihe zugestimmt habe , dem,och in keiner Weise
für die Sicherheit der Anleihe die Bürgs -chaft über¬
nähme . Die Firma Parson u. Co . in New Port,
die die Zeichnung übernahm , hat , wie man hört , die
Frage des Kaufs der detltschrn Gratisikale dem
Staatsdepartement unterbreitet , welches erklärt , daß
es keine Hindernisse gegen den Verkauf in Amerika
sähe.

ftteme MMMurmsv.
Köln . Erzbischof 5kardinal Dr . Schulte Hai der

Ortsgruppe Köln des Verbandes rheinischer Stu¬
dienassessoren und Referendare den Betrag von
einer Millivn Mark , aus charitativm ausländischen
Spenden für Beihilfen für notleidende Mitglieder
überwiesen.

wb Köln , 22 . März . In der M o r d s a che
Smeets  kann heute noch mitgeteilt werden , dich
der der Tat dringend Verdächtige von Beruf 2Rc-
chauiter ist. Er soll aus der Gegend von Kassel
stammen . Me Maßnahmen zu seiner Ergreifung
sind getroffen . Der Mann hielt sich bcscksiistigungs-

Wie„ w w  . 3 las in Köln auf . — Wie die „Kölnische Zeitung"
oriisen ' habe Er schloß seine Rede : Ich bitte Sie , meldet, - befand sich unter den in der Angelegenhett
für Ihre opferreiche Tätigkcit von uns den Dank Smeets verhafteten Personen auch der Hauptge-



schäftsführer der Deutschen Volkspartei des Rhein¬
kreises Köln-Aachen, Rr . Regh. Der Verhaftete sei
aber wieder freigelassen worden , weil die Anschuldi¬
gung, als ob Regh cm der Vorbereitung beteiligt ge¬
wesen sei, sich als Verleumdung erwiesen habe.

MSMl.WiSII. WlrS»
Hochheimer Lokal-Nachrichten.
Hochheim. Durch den riesigen Verkehr mit

schweren Lastfuhrwerken und Kraftwagen werden
unsere Straßen , Vizinalwege und Chausseen in
einen ganz jämerlichen Zustand versetzt. — An der
Bahnhofstraße wurde letzter Zeit durch ein hiesiges
Lastauto wiederholt an Einfriedigungen usw. Sä,a-
den angerichtet. Durch dasselbe Auto wurde auch
ein Teil des Kanalgewölbes am Kirchberge einge¬
drückt, was eine sehr umständliche und kostspielige
Wiederherstellungsarveit nötig macht.

Hochheim. Das hiesige Zollamt ist seit
Tagen durch die Besatzungsbehördc geschlossen.

Am Dienstag wurde der Zollbeamte Möbius aus¬
gewiesen.

wb AnUlich. Wegen der Verzögerung in der
Verabschiedung des Geldentwertungsgesetzes konnte
die Frist für die Abgabe der Vermögens - und Ein¬
kommensteuererklärungen, für die ursprünglich der
Monat Februar und dann der Monat März vorge¬
sehen war , nickst innegehalten werden. Nachdem

sie in erster Linie für die Postsachenbeslörderungi mit allerlei Kleidungsstücken und
dienen sollen, wird dazu ein geschlossenes Post -Last- enteilt. Die Höchster Polizei , die Wind von der
auto benutzt, das indes auch Reifende mttnimmt . Sache bekam, beschlagnahrMe in der Wohnung der
Abfahrt von Wiesbaden werktäglich 9-30 U-Hr vorm . G. das Diebesgut.
vom Bahnhofspostamt , wo auch Fahrschein-Vorbe- Frankfurt . Aus seinen Eisenlxchnsahrchen
stellungen angenommen werden ; Rückfahrt — die zwischen Berlin und Frankfurt a . M . beraubte der
ebenso wie die Hinfahrt über Eiserne Hand , Hahn Berliner Pvstassistent Paul Hahn die ihm an-ver-
und Bleidenstadt geht — ab Langenschwalbach!hauten Postsendungen und entnahm i-hnen^Kl-elder,

Schinucksachen: Mitglieder der Deutschvölkischen Freiheitspach
'verhaftet worden find. Die Verhaftungen sollen^
direkter Verbindung mit der Festnahme Rohbav
stehen.

(Postamt ) um 1.45 Uhr nachm. Der Fahrpreis be¬
trägt rund 100 M . für einen Kilometer und die
Fahrtdauer etwa 1)4 Stunden.

— Verhaftet und abgeführt -wurde Mittwoch
morgen von den Besatzungsbehörden der Rsg .-Ober-
sekretür Stadtverordneter Boening.

-— Regierungsrat Dr . Wirckau vom Finanz¬
amt ist von der Besatzungsdehörde ausgewiesen
worden.

— Der Magistrat macht folgendes bekannt : Die
durch die augenblicklichenVerhältnisse bedingte Un¬
sicherheit in der Kohlenversorgung läßt eine
Streckung der Kohlenvorräte unbedingt geboten er¬
scheinen. Es werden daher folgende Elnschräinkrm-
gen im Verbrauch von elektrischer Arbeit und Gas
sofort in Kraft gesetzt: 1, Laden und Geschäfts¬
räume dürfen nach 6 Uhr abends weder elektrischen
Strom noch Gas verbrauchen. 2. Wirtschafte^
Hotels, Kaffeehäuser usw. werden auf die Hälfte
ihres Verbrauches des gleichen Monats des Vor¬
jahres eingeschränkt. 3. In Wohnungen darf in kei-

das Gesetz mmmehr verabschiedet worden ist, wie !nein Zimmer die Lichtstärke mehr als 100 Kerzen
von zuständiger Seite bestätigt wird, ist als Frist für betragen. 4. Die Gasabgabe wird von 3—6 Uhr
die Abgabe der Steuererklärung der Monat April nachmittags gesperrt,
bestimmt. Die Finanzämter werden den Steuer - , Wiesbaden . Zum Brand de - Staatsfff*«■“ " 77« «--«-7- Ä2ÄL.* ’ts
Einkommensteuererklarungen in den ersten Tagen seit dem ersten Tage nach dem Brandunglück von
des Monats April zusenden. Zurzeit hat es keinen allen Seiten reichlich. Besonders beteiligt sich daran
Zweck, sich wegen Aushändigung der Vordrucke an Mch das internationale Publikum Es steht in». er; ' ,7 . v v r m v „ Aussicht, dag die Hllfsaktion auch IM unbesetsten
die F nanzamter zu wenden, da diese Vordrucke erst ©?bict recht rege unterstützt werden wird . Unter
Anfangs April zur Verfügung haben. Was die !anderem wurden 3 Millionen Mark von der in
Zwangsanleihe  cmbelangt , so ist die Zeit, bis !Wiesbaden wohnenden Deutschamerikanerin Mrs.g•» «->«« --
Voraus zu zeichnen und einzuzahlen sind, bis zum sieben Milliarden  geschätzt , während die
30. April hinausgeschoben worden. Der Zcichnungs- Versicherungsgesellschaften mit nur etwa 9 Mrl-
preis beträgt bis zum 3». April 100 Prozent ; erst lwnen beteiligt sind wo - angesichts der heutigen. c;j , s o . . . Geldentwertung recht wenig Ist. Ewige Schwierig-
vom Mai ab erholst sich der Zeichnungspreis um 10 ketten dürfte der Unistand bereiten, daß das Theater
Prozent monatlich. Es wird ferner darauf hinge- 1staatlich, der Theaterhau aber städtisch ist. Die

Mäntel , Schuhe usw. im Wert von vielen Millionen
Mark . Sein Hauptabnehmer war die Witwe Minna
Tumb , die die Sachen um Spottpreise weiter ver¬
äußerte . Bei Hahn und der Tumb fand die Poli
zei noch gewaltige Warenbestände vor . — Die
Kriminalpolizei verhaftete zwei gefährliche Schieber
von Arzneimitteln . Der eine Schieber sühnte für
mehrere Millionen Mark Morphium , Tuberkulin
-und andere schöne Sachen bei sich. Ueber die Per
son des anderen Schiebers ist man sich noch nicht
ganz klar. Die Medikamente stammen wahrschein¬
lich aus Heeresbeständen.

Hadamar . Beim Ansachen des Herdfeuers mit
Petroleum gerieten in Hangenmeilingen die Kleider
der 15jährigen Rosa Laßmann in Brand . Das
junge Mädchen -erlitt dabei derart schwere Brand¬
wunden, daß es nach kurzer Zett verschied.

Dillenburg . Der 25jährige Arbeiter Karl
Simon von hier, versuchte seinem Leben ein Ende
zu machen, indem er sich mit einem Revolver in
di; Schläfe schoß. Er wurde schwer verletzt ins
städt. Krankenhaus getragen . Der Grund zur Tai
ist nicht bekannt.

Mainz . Es wurden weiter ausgewiesen : Drei Tele
graphensekretäre, zwei Telegraphengehilfinnen,
ferner Telegraphendirektor Gies, Oberpoftsskretär
Schröder und vier Postschaffner.

wd Mainz , 22. März . Wie das „Echo
Rhin " berichtet, wurde als Vergeltungsmaßnahme
für die Verhaftung de- französischen Journalisten
Labourel , des Berichterstatters des „Intransigeant"
in Berlin , durch die interalliierte Behörde in Eob
lenz der Redakteur Dr. Mehrmann von der „Lob
lenzer Zeitung " in Coblenz festgenommen.

Mainz . Es wurde die Wahrnehmung gemacht
daß sich ein Unbekannter in der Stadt 'herumtreibt,
der vorgibt, Arbeiter beim Elektrizitätswerk zu feist
In den beiden zur Meldung gekommenen Fällen
versuchte der Betressend-e unter dem falschen Vor
wand, er sei geschickt, uni den Elektrizitätszähler
gegen einen neuen Zähler auszutaufchen, in- die
Wohnung der Stromverbraucher zu gelangen . In
dem einen Falle fiel dem Schwindler eine Brieftafch
in die Hände. Die Stromverbraucher werden hier
mit vor dem Schwindler gewarnt . Die -Anigestellt-en

wiesen, daß bei der U ms a tzst e u e r der Unterschied Stadt hat infolgedrssen in den letzten schlechten Iah - -des Elektrizitätswerkes sind mit einer gedruckten

Sw-s-he" d- n^ isher für die Umsatzsteuer 1922 ge- j ^ r ZS ’tS *1 Um sicher zu gehen._ m _ . . .. . . i — ~ v- — <wh «w*  wiiw ;, i lasse man sich die Karte vorzeig-en
leisteten Vorauszahlungen und dem Steusroetrag , und angesichts ihrer ungünstigen Finanzlage wird 7iiainz, 22. März . Ausgewiesen wurden ferner
der sich aus der im Jahre 1922 abgegebenen Umsatz- ssie wohl am besten tun , dem Staat auch das Zollsekretär Bogt aus Rieder-Ingelheim und Zoll-
fteuererklürung ergibt, bis zwn 15. April 1923 ein-^ , ^ heatergebäude abzutrsten , schon damit eine

. -... -ch. -- -1 » 6f «r  d >- BwaratsrÄÄ
fatzsteuer für das erste Vierteljahr 1923 bis zum 30. der Stadt bereits vor längerer Zeit erteilte Kon-
Mai 1923 zu leisten sind. Zession für das Eeartofpiel in einer Weise zu rr-

* Neue Daketaebübren  Der Netto-- weitern, daß die daraus erwachsenden Einnahmen
bührenausschuß des Reichstags nahm nach kurzer I Theaterbaufonds ganz wesentlich verstärken
Aussprache eine Verordnung zur Aenderung der
gesetzlichen Postgebühren an, die vom 1. Ä p r i
neue Paketgebühren , und zwar eine Staff
lung nach drei Cntfrrnungs stufen
(erste Zone bis 75 Kilometer, zweite Zone von 75
bis 375 Kilometer und dritte Zone über 375 Kilo¬
meter) bringt . Beim Gewicht wurden Stufen bis
3 Kilogramm, von 3 bis 5 Kilogramm und darüber
hinaus Stufen von j; 1 Kilogramm gebildet. Für
dringende Pakete wird die dreifache Gebühr, für
Sperrgut ein Zuschlag von 100 v. 5) . erhoben. Nicht
oder unzureichend freigemachte Pakete werden nicht
befördert.

würden . Ueber die E n t st e h u n g s u r s a ehe
sind noch immer die wiedersprechendsten Nachrichten
in Umlauf. Aber weder ein Kurzschluß noch eine
böswillige Brandstiftung erscheint die Ursache zu
sein. In einem Bericht finden wir folgende Fest¬
stellung: Wenig ; Tage vor dem Brande hatten
Diebe mittel - der an der Außenwand des Bühnen¬
hauses angebrachten Retiung -leitern die Platin¬
spitzen des Blitzableiters abzuschrauben versucht.
Daraufhin hatte man — die Feuerleitern entfernt.
Glücklicherweise kamen sie, da Menschen während
des Brandes nicht mehr in dem Gebäude waren,
nicht in Frage . Bon einer amerikanischen Der-
ehrerin ist di? Nachricht von dem Brandunglück so-

ba h n. Ein ^ anz besonderes Entgegenkommen I schloß Doorn tele-
Reichs-Eisenbahndirektion den Teilnebmern der bekanntlich ein begeisterter

-badener Buhne war.
e r i cht. Ms am 8. Februar d.

Gültigkeitsdauer von zwei Monaten erhalten, >nn i n':,r?!r'!f'.'t'^ tanrltcll .? r,*’,nen  Blakate an den hiesigen

sekretär Brehm aus Ober-Ingelheim.
wd Rüsselsheim, 22 Mörz . Der leilen-Le Di

relkor der Opel,verte, Oberin-genieur Dr . Scholz,
wurde am Dienstag vormittag -auf Anordnung der
lniteralliierten Rheinlandkommifsion mit seiner
Familie aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen und
in Richtung Darmstadt abtransportt -ert. Die Fa-
milie hat innerhalb vier Tagen zu folgen. Die
Ausweisung soll mit der vor einigen Tagen erfolg¬
ten Betriebseiustellung in- den Opelwerken zusam
menhängen . Der Betrieb wurde am Dienstag vor
mittag in vollem Umfang wieder ausgenommen.

wd Bingen . Der vor kurzem von der ftanzö
silchori Gendarmerie verhaftete Förster Adolf Krebs
vom Forsthaus „Jägerhaus " bei Bingerbrück wurde
vom französischen Mil-ttärpolizeigericht in Mainz
wegen Besitzes verbotener Waffen zu 3 Monaten
Gefängnis verurteilt . Krebs hatte Erlaubnis , ein
Jagdgewehr zu führen. Für die -bei ihm gefirndenen
Waffen halte er keinen Wasfenschein.

im Anschluß an das Deutsche Turnfest die Einbrin
gung des Urlaubes ohne weitere Fahrtspesen zu er
möglichen.

so Wiesbaden . Eine Entscheidung von
prinzipieller Bedeutung  fällte das hie¬
sige Kriminal -Appellationsgericht. Am 21. Februar

Litfaßsäulen angeklebt waren , kam der Schneider
Alphons Egenolf gerade des Weges daher und
machte an der Eck; Rhexisteahe-Airchgasse über
dieselben eine Bemerkung, worauf er von einem
Gendarmen oerbaftet und i-ach der Wache trans-

Berlin , 23. März . Wie die „Vosfifche Zütung
aus Düsseldorf  berichtet , ist es zwischen den
Engländern und Franzosen noch zu keiner Eini¬
gung über den Verkehr i,n besetzten Gebiet gekom¬
men. Durch die Abschnürung des Ruhra ;bietes und
durch die Zollgrenze von Basel bis Wesel ist die
Einfuhr von Waren in die englische Zone ohne
Zahlung van Zoll unmöglich geworden und dirAusfuhr '

. » . .. . . v portiert werden sollte. - Aus dem Wege dahin .rückte, ...... .. uno
hatte das Militar-Polizugericht die Wiesbadener Egenolf aus, wurde ab;r in der Faulbrunnenstraße Ausfuhr nach (England ist dadurch mit dem hohen
Juweliere Bruno Netter , Berthold Heimerdinger , wieder dingfest gemacht. Auf dem Weitertransport -Zoll von 10 Prozent belegt. Die Engländer haben
Fritz Loch, Karl Ernst und den Prokuristen Han - machte der Dentist Willi, Ass. lder eine abfällige B-' - mehrfach dagegen protestiert und verlangen jetzt,
Trmkle wegen Uebertrettnig des Artikels 29 der j mertung wegen Egenolfs Festnahme und sein Bru - c,nc DDil  französischen Kontrollposten freie

^Eisenbahnverbindung Köln—LondonOrdonnanz 8 der H.C.I .T.R. zu je zwanzigtausend der Bernhard tat d;sgleichen. Beide kamen auch in j
Mark Geldstrafe verurteilt, weil dieselben ihre zum j Haft. Das Kriegsgericht verurteilte Egeitzalf zu

geschafft,.

Verkauf gestellten Waren ' in Goldmark ausg ;zeich. I d'rei^Monättu ' Gefängn̂ und^2S Franc ^ chUtraft , I« qhÄstm ^ ü»?8 "!«S^ Nrohl !n? at» ftD eine
net und die Goldmark nach dem tägliche» Dollar - Willy Aifelder erhisli zwei Monate Gefängnis und Herabsetzung der kohlensteuer auf 30 ProzeM . Der
stand bezeichnet hatten , sie waren durch dis großen j eine Geldstraf; von 50 000 Mart , der Bruder Bern - Regierungsvertreter erklärte, daß für das Reichs-

hard vierzig Tage Gefängnis . — In der Wirtschaft finanzministerium nur dann eine Ermäßigung vn-
Schott zu Mainz -Kastel saßen am 1. Februar d. I . ^ hmbar sei, wenn gleichzeitig eine Ermähig 'ung
zwei. Artilleristen, d>- von Urlaub kamen, als der \ bcr  Nettokohlenpreise erfolge.
Joseph Koch von dorl , das Lokal betrat und d'en hat bl ij^ eutMle Allgemeine Zeitung " hört,
ClltCn (̂ rtfScIcft tvti 4 X i ))T)„ul . . . /TJ.. /: r. /7i . i j I ' _

Schwankungen , denen der Markkurs vor allem
Ende des vergangenen und zu Beginn diese- Jahres
iinterworfen , zu diesem Beschlüsse veranlaßt wor¬
den. Diese Art der Auszeichnung wurde von d ;r
Besatzungsbehörde beanstandet , da dem Käufer
nicht zugemutet werden könne, nach dem jeweiligen
Devisenstand den Goldmarkprei - umzurechnen und
der Artikel 29 der Ordonnanz 2 eine solch; Preis¬
angabe -überhaupt nicht im Auge habe. Die Ju
weliere hatten gegen di-ses Urteil die Berufung
verfolgt und das Kriniinal -Appellationsgericht be¬
faßte sich infolge dessen mit dem Fall . Nach drei

iS S » s °«. I» « £*UÄSt ’äiÄ
der Soldaten , der I beilsgemeinschaft darübe'r ' verhändeft A ' es ' mögttch

Vouis Babdin vom 243. 2lrtilleri >Regiment hatte j fei, die Getreideumlaar ^ " - - 9 m
:hlseinen Dienstrevolver in der Hand, worauf Koch

den Bardin aufforderie die Waffe doch einzustecken.
Scherzweise legte Bardin auf Koch an, der zum
Zeichrn, daß er keine Angst habe, seine Weste auf-
riß . In demselben Moment krachte der Revolver

einhalbstündiger Berhandlung und Beratung Hab los und das Geschoß'traf Koch so unglücklich in den
das Gericht das vorinstanzliche Urteil auf und
sprach die Angeklagten von Straf : und Kosten frei,

' da in der Handlung der Angeklagten keine Ber
sehlnng gegen die Bestimmungen der H.C.I .T .R.
sich rechtfertigen lasse.

fe Die Strafkammer  nahm den 41jähr.
Taglöhner Joseph Hundler , Dotzheimer Straße 120
wohnhaft , der sich an seiner. 16jährigen und 13jähri
gen Tochter vergangen hatte, in eine Zuchthaus
strafe von vier Jahren und erkannte ihm di: bür¬
gerlichen Ehrenrechte auf d:e Dauer von fünf Jah¬
ren ab. — Wegen eine-- gleichen Verbrechens wurde
der ööjührige Kraftwagrnlührsr Heinrich Gies von
hier zu zwei Jahren sechs Monaten Zuchthaus ver¬urteilt.

Unterleib, daß er sofort eine Leiche war . Das Ge¬
richt verurteilte Bardin zu einem Jahr und einer
Geldstrafe von 50 Francs.

> , e für das kommende Ernte-
,ahr nicht mehr zu erheben. Es wurde in den Be¬
sprechungen der Plan erwogen, die Versorgung der
minderbemittelten Bevölkerung mit Brot dadurch
sicherziistellen, daß zu den Besitzsteuern und viel¬
leicht auch zu der Einkonimensteuer Zuschlag; er¬
hoben werden. Die Besprechungen haben ' einrn
günstigen Verlauf genommen. Die Deutsch-
nalionolen haben sich für den Vorschlag erklärt.

Berlin . 22. März . Anläßlich der Differen-
oberschlesischen Bergbau ^ richtete Reichsim

fc Brrgrat Otto Müller in der Iutiusstraße 2 Herr Richter, Bürodirektor des Kreisaüsschufses,
dahier woh-ihaft, dessen Haus mit Einquartierung aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen, weil er sich
belegt ist, batte während der Wintermonate Kohlen I,atte' Dienst gemäß der Verordnung der
zur Heizung für die Einquartierung bekommen. '

Eltville. In der Nacht zum 21. März wu-vden l' anzler Cuno  nach Oberschlesien ein T e l e -
aus dem Hosgitt Stei -niheim zwei schwere belgische 8 r (111’ m - worin er mit Rücksicht auf die außen-
Slr-beitspferde, das tim  ein dunkelbrauner , das -an- politische Gesamtlage darum bittet, daß über die
dere -ein -hewrauner Wallach, aus dem Stall ge- «-treitfrags zwischen Arbeitgebern und -nehmern
stöhlen. Der Dieb -hat di-e Hufe den Pferde mit die Verhandlungen im Geiste des Leistungswillens
Säcken umwickelt, -die etwa vi-er-hundert Meter vom a^ bald Mifgenommen werden.
Tatorte später gefunden wurden . wb Berlin , 22. März . Die polizeilchen Durch-

Geisenheim. Die kürzlich verfügte Slusweisung 'uchungen, die am Donne-rstog vormittag von Be¬
bes Herrn Bürgermeister - Stahl beruht , wie von der Berliner politischen Polizei ln den Ge-
berufener Seite mitgeteilt wird, auf Irrtum . Herr schastsräumen der VeutschvölkifchenFreiheikspartei
Stahl wird demzufolge zu feiner in Geisenheim “ni)  bei den verschiedenen Führern dieser Partei ln
wohnenden Familie zurückkehren. Berlin , zu-gleich aber auch in anderen- preußischen

Rüdesheim . Am Dienstag vormittag wurde Städten wie Kassel, Ersnrh Halberstwdt, Hannover,
‘ * . Kosen, Magdeburg . M-rkeburn. Mn -'-'en imd Stolpe

doch hatte die Heizung in den requierierten Räumen
versagt und Müller dieselbe nicht in Ordnung brin¬
gen lassen. Infolgedessen kam es zu Auseinander-
setzungen mit den einquarnerlen Offizieren und
deren Familien und Bergrat Müller sowie Frau
Müller . Wegen Beleidigung verurteilte das Mili¬
tär -Polizeigericht den Bergrat Müller in zwei
Fällen ZU 1,00 000 Mark Geldstrafe, Frau Müller in
acht Fällen zu 400 000 Mark Geldstrafe und vier
Tage Gefängnis.

— Kraftwagenfahrlen nach LangenfchwaIbach
hat die Postverwaltung seit gestern eingerichtet. Da

Rheinlandkommission zu versehen
Idstein (Taunus ). 21. März . Der Vorsteher

des hiesigen Zollamtes . Nielsen, ist von den Bs-
satzungsorgaiien ausgewiesen worden : di; Familie ! DeutschoölkischeFrei -Heilspartei zutage
muß in 4 Tagen folgen. Das Zollamt in Idstein Die im Slnschluß an- die Durchsuchung
wurde bereits vor einer Woche geschlossen. Il -' - - - - ■

Höchst. Line gewinnbringende Liebesniacht
wußte sich die hier wohnhafte Elisabeth G . zu ver¬
schaffen. Sie hatte in Frankfurt einen--doMgen Ein¬
wohner kennen gelernt und folgte bereitwilligst sei¬
ner Einladung , in seinen vier PjÄhlen zu -übernach¬
ten. Dach als des üi-ebesspiels am anderen- Mop¬
gen ein Ende war und der biedere Fr -awkslirter ans
feinem Liebes,ausch erwachte, da war die Holde

in- Pommern vorgenommen wurden , sind wegen -drin-
qenden Verdachtes hochverräterischer Umtriebe er-
solgt; ferner wegen Verstoßes gegen die Verordnung
dbs Reichspräsidenten vom 24. 5. 21. Die Durch-
sirchung-en haben crd-rückendes Material gegen die

gefördert.
, , , „ vorläufig
fcstgenommenei, «Personen wurden nach einem Ver¬
hör teils wieder entlassen, während der andere Teil
dem zuständigen Richter vorgeführt wird . Die in
einem Teil der Presse verbrettele Nachricht über
einen gegen die 'Abgeordneten lulle , Henning und
von Gräfe erlassenen Haftbefehl ist unrichtig.

Zu den Meldungen über polizeiliche Maßnah-
iuen gegen die DeutschvölkischeFreiheitspartei be
richten die Blätter , daß im Laufe de- gestrigen
Tage - noch eine ganze Reihe weiterer Führer und

um «Wes.
wb Leipzig, 23. März . Vor dem Staatsgerich -̂

hof hatten sich der Major a. D. Zöller und der eft-
malige Schriftleiter Schulz, beide aus ©tralfof1,;
wegen schwerer Beleidigung de- ReichspräsideM"
und der Regierungsmitglieder durch die Press- 3"
verantworten . Zöller wurdö wegen öffentlich'-
Beleidigung zu 6 Monaten Gefängnis und SÄÄ
wegen Vergehens gegen das Pressegesetz zu 490»'
Mark Geldstrafe verurteilt.

wb Leipzig, 23. März . Der Strafsenat “t
Reichsgerichts oerurftilte den HandlungsgehiR'
Hans Philipp Strieme aus Düsseldorf wegen Bo
rats militärischer Geheimnisse zu 3 Jahren Zuch-
haus und 5 Jahren Ehrverlust.

Mark-Ifotierungen der Berliner Borst
vom 22. März 1923

i>ezug;preir : monatlich 1600
^Nngeriohn. Wegen psftbezu

bei jedem Postamt.
fcSa»-«—.

vor dem Kriege
Slmerika (1 Dollar 4.20)
Frankreich (1 Fres . 0.80)
Schwei.; (1 Frr -. 0.81)
Belgien (1 Fres . 0.80)
Holland (1 Gulden 1.68)
England (1 Pfd .St . 2043)
Italien (1 Lire 0.81)
Oesterreich (100 Kronen 85.'

Die norwegische Krone

21. März
20900.—

1370.—
.8360.—
1170.—
8250.—

98000.—
1000 .—

- ) 28.90
3765.—, die

22. sM'
20860V

1408."
3847."
1241"
8221V

97755."1011"
-28.83

5o}Qtfons=Drud? und Derlai

Krone 3999.—, die schwedisch; Krone 5546.—
tschechische Krone —.—, die polnische Mark — ™

23. März . Im Freiverkehr.
Dollarkurs (16 Uhr vorm.) 26 866
Frankenkurs (19 Uhr vorm.) 1375

^37

Amtlicher
122.
Auf Grund des Beschluss

ich

ArankfuTrer Börse
(Aerspätet eingetroffen.)

fp Frankfurt  a . M., 21. März . Im Börse"'
geschäft hält die maile Tendenz an . Ans dft
rheinisch-westfälischen Montanmarkt war ledis!̂
für Harpener Interesse 136 T. (ü- 11 000), Büdekl-
23 500 (— 1000), Phönix 45200 (— 2000), Mannft
mann 26 000 (— 500), Oberbedarf 36 500. Ka^
werte lagen ruhiger . Der Chemiemarkt ist ln»
erholt. Höchst und Griesheim je 17 200 (4- 20W
Scheideanstalt 25100 (+ ' 2100), Holzverkohl">f

M '19 800 (ft 300). Der Maschinen- und Elektrowvri
verkehrten schwächer. Daimler 7600, Kleyer 70»
(— 500), Siemens u. Halst ; 48 000, Schuck»
32 000 (— 4000). Der Zuckermarkt lag in fei»;
Gesamtheit fest. Frankenthal 10 750 (ft 75 (i;
Heilbronn 11 000 (ft 1300). Bankaktien oerkehrft
uneinheitlich. Von beweglichen Werten lag^
Aschaffenburger Zellstoff 28 000 (— 2000), Waytz »
Freitag 9100 (— 400). Von Valutawerten notiG
ten Ungar Gold 56 500 (— 5550), Zolltürken 28 E
Otavi 165 000 (ft 20 000). — Devisen:  Brüsss
1195, Holland 8247)4, London 98025, Paris 1392ft
Schweiz 3845, Spanien 3222)4, Italien 101"

Msscs von, 12. Aug. 1922 me
p le  durch Jolgekrankheiten der
^Uche entschädigt, wenn der
^ischlachtungen) innerhalb dre

Etlichen Feststellung des Erlös
Gehöfte eintritt . Diese B

, -d übrigen Provinzen nicht
derzeitigen hohen Entschädi

!st>ebliche finanzielle Vclastunk
'Mdigung-fonds.

Auf meinen, nach 8lnhörur
.^ Ichussss der Diehseuchen-
dej dem Landesausschuß grstell

dahei- in seiner Sitzüng vom
4^ Entschädiguntzsfrist mit Wi
^3 an, auf einen Monat her

Wiesbaden , 10. Mürz 1923
Der Landeshaup

. Die Herren Bürgerm;
.Zechende Bekanntgabe a
^Völkern ng.

Wiesbaden, .80. März

Ä.-Rr. L. 1376. I.

•r,c- 123.
Dänemark 9382)4', Schweden ' 5550, Norwege" z -Die Magistrale und Gen
3787)4, New York 20 887)4. ' - :i

Frankfurter Getreidebörse.
IM

l̂ jes ersuche ich, mir die mit
tz»chc,.njgung und dem Gemei

fp, Frankfurt «. M ., 21. März . M
Geschäftslage wurden bezahlt für je Iff

Kilo Weizen 82—85 000 J (, Roggen 80—84 000 A
Gerste 68—77 000 Jl,  Hafer int. 42—58 000 <*|
Weizenmehl fiibb. 125—170 000 Roqaenwck
105—112 000 M,  Klei ; 39—42 000 M.

Dlilch, Zucker und Walz sind für SäugliE
sehr wichtige Nährstoffe, denn diese tragen
zur Gewichts- und Kräftezun-ahme bei. Nebft
ftinstem Weizenzwiebackpiilver enthält Nestle's M
dermehl diese hochwertigen Bestandieile in sehr leist
verdaulicher Form, ' und es braucht deshalb nur itfi1
Wasser gekocht zu werden, um eine oollstäiidige Nst
rung für Säuglinge zu ergeben. Dabei ist Nestlr"
Kmdermehl bei weitem noch nicht in dem
teurer geworden wie die ermähnten Naturprodukt¬
es ist also in Anbetracht des hohen Nährwertes v»"-- - - - r " HL'der Ergiebigkeit noch verhältnismäßig billig zu
zeichne». Eine illustrierte Broschüre über die PfleE
des Kindes ist kostenlos erhältlich bei: ,,.Cint>a"=®'"
'ellschaft m. b. H., Abt. 1, Berlin IV 57.

n°̂ ichnisse über die fälligen .
hg.Ende gehende Vierteljahr 1

einzureichen. Fehlanze
rJ ' oud) bedarf es keines Beg!

der Verzeichnisse.
Di« Bescheinigung hat zu l

. „Die vertragsmäßige -
Itthung der vorgenannten
°benbezeichnetenZeit besch

Zeivi.^ch erwarte , daß die C
pünktlich zu dem gefiel

Wiesbaden, den 19. März :
Kreismohlfahrts

nJ- 111: Iugendwahlfcihrt un
II . W. 173/1 I . V.:

Mchiamtlich,

Attzeigenksa.

Sfiiilifj-BtffÄril
Montag, - en 26. März 1923, vot'

mittags 10 Ahr beginnend, kommen
Nauroder Gemeindewnld 73  Eichenskämr^
05,61 Jeffmdcr , zur Versteigerung. D '̂
Holz eignet sich hauptsächlich für Schreinei-
Küfer und Glaser.

Zusammenkunft an dem Rathaus •"Naurod.
Naurod, deli 18. März 1923.

_ _ _ Beitz. Bgstr^
(Helft ßVßeiWpe
und Sommer kleider für
Kt--de- r>. » I >h> zu De<-c.

Näh. Filial -Exped. des
Hochh. Stadtanz ., kochh

Derlin. 23. Ml
* »Weite Veratim, ; oujeue Veratun

terft ^ liungsfähig
6. sr, > b- rl6 s)r, ) verr
^Üffgc-Oelit ward

habe ma
-0üne Novc

Ms' Reichstag da,
N habe sich a,

»- »schm
L be'vnders d
D; , Landtran
Mehrzahl von nie
sgZ.weiblichen Mi
W -r- durch die 'Hier mi
de« ^ sfticherungsj

Wlt dem Lohr
*offeneiK f1dn ' Dl
lX n da den das

"ud auch di
8ri Selbstzucht übMit den <

t: Todes-Anzerge.
Dort, dem Kllmächiigen, hat

es  gefallen , meinen lieben, un¬
vergeßlichen Gatten , unsere»

guten Schwiegersohn, Schwager und Dnliel,
Herrn

im, mn de
&’ c der 93m

*GI! die ein,ban» • ctr
Di' ",, "' Zwei,ltamentud

wi,

Josef Herrmann
nach langem, schwerem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden, im Nlier von 46  Fahre»
zu sich in die Lwigbeit abzurufen.

Die tteftrauernden Hinterbliebenen:
Zrau Anna herrmann nebst kngeqörige»

hochheim, Mainz, Schlebusch, Lnupheirn,
82. März 1928.

Beerdigung : SamNan , den P4. Mürz , mittags
12 Uhr, vom St . Elilabeihen-Krankeniiaiise aus-

kKL
fürT ;« - ®.,
s""q„ >'8 <
'w Ern °i°" '
letzt» ft ? u>r

MtraÜune
Ästrft? tC!

t -L“ un
Dftm '^ Uinl«L-enen 3

•öt r
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